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Die Sitzung wird um 9 Uhr 3 Minuten durch den 
Vizepräsidenten Dr. Jaeger eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Die amtlichen Mitteilungen werden ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Bundesminister der Finanzen hat mit Schreiben vom 
18. Oktober 1955 unter Bezugnahme auf den Beschluß des 
Bundestages in seiner 40. Sitzung über die beim Institut für 
Raumforschung vorgekommenen Unregelmäßigkeiten berichtet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 1818 vervielfältigt. 

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abge-
ordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dem Hohen Hause liegt ein Antrag 
einer großen Zahl von Abgeordneten betreffend 
den Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der 
verkaufsoffenen Sonntage vor Weihnachten vor. 
Wir beantragen, diesen Gesetzentwurf zur ersten 
Lesung noch heute auf die Tagesordnung zu setzen, 
damit die beteiligten Ausschüsse die Möglichkeit 
haben, ihn schnellstens zu verabschieden, so daß 
wir in Kürze die abschließenden Lesungen durch-
führen können. Die Antragsteller verzichten auf 
eine Begründung und Aussprache. Sie beantragen, 
den Entwurf dem Ausschuß für Arbeit als feder-
führendem Ausschuß und dem Ausschuß für Wirt-
schaftspolitik zur Mitberatung zu überweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird gegen den Vorschlag des Herrn Ab-
geordneten Sabel, diesen Gesetzentwurf — Druck-
sache 1817 — auf die Tagesordnung zu setzen, 
Widerspruch erhoben? — Das ist nicht der Fall. 
Dann ist er auf die Tagesordnung gesetzt, und ich 
darf ihn als ersten Punkt behandeln: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Sabel, Schneider (Hamburg), Jahn (Stutt-
gart), Böhm (Düsseldorf), Odenthal, Lange 
(Essen), Kutschera, Becker (Hamburg) und 
Genossen eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Regelung der verkaufsoffe-
nen Sonntage vor Weihnachten (Drucksache 
1817). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Es ist vorgeschlagen worden, den Entwurf dem 
Ausschuß für Arbeit als federführendem Ausschuß 
und dem Ausschuß für Wirtschaftspo litik zur Mit-
beratung zu überweisen. Widerspruch erfolgt nicht; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 1 der gedruckten Tagesord-
nung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des 
Zolltarifs (Durchführung des Gemeinsamen 
Marktes der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl) (Drucksache 1385); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Außenhandelsfragen (23. Ausschuß) (Druck-
sache 1718). 
(Erste Beratung: 83. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Wehr. — Ich frage: ist der Abgeordnete 
Wehr im Hause? — 

(Zurufe.) 

Ist das Haus geneigt, auf den mündlichen Bericht 
zu verzichten? 

(Zustimmung.) 
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— Gut, dann darf ich gleich in die Einzelberatung 
in zweiter Beratung eintreten. 

Ich rufe auf § 1, — 2, — 3, — Einleitung und 
Überschrift. Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
den aufgerufenen Paragraphen, der Einleitung und 
der Überschrift zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Wird das Wort zur allgemeinen Aussprache ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Einzelberatung 
entfällt. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Ich darf feststellen, 
daß der Gesetzentwurf einstimmig angenommen 
worden ist. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu den Internationalen 
Gesundheitsvorschriften vom 25. Mai 1951 
(Vorschriften Nr. 2 der Weltgesundheitsorga-
nisation) (Drucksache 1465); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für Fra-
gen des Gesundheitswesens (14. Ausschuß) 
(Drucksache 1756). 
(Erste Beratung: 96. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Dr. Berg. 

Dr. Berg (FDP), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bitte, auf einen 
ausführlichen Bericht über die Vorlage verzichten 
zu dürfen, da der Inhalt dieses Abkommens zu 
umfangreich ist, als daß er hier erörtert -werden 
könnte. Ich bitte um die Zustimmung des Hauses, 
da es sich um den Beitritt zu einem Abkommen 
handelt, der für uns eine Selbstverständlichkeit 
ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter für die Kurzfassung des Berichts. 
Ich rufe in zweiter Beratung auf Art. I, — II,  — 
III,  — IV, — V, — Einleitung und Überschrift. — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 

dritten Beratung. 
Das Wort in allgemeiner Aussprache wird nicht 

gewünscht; Einzelberatung entfällt. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setzt als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Übereinkommen 
Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion vom 1. Juli 1949 über die Anwendung 

der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 
des Rechtes zu Kollektivverhandlungen 
(Drucksache 1368); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (27. Ausschuß) (Drucksache 1730). 
(Erste Beratung: 82. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Schepp-
mann. Wird auf einen ergänzenden mündlichen 
Bericht verzichtet und auf den Schriftlichen Be-
richt verwiesen? 

(Abg. Scheppmann: Herr Präsident, ich 
verzichte auf einen mündlichen Bericht!) 

— Der Herr Berichterstatter verweist auf den 
Schriftlichen Bericht *) und verzichtet auf eine Er-
gänzung. Das Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe in zweiter Beratung auf Art. 1, — 2, —
3, — Einleitung und Überschrift. — Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Eine allgemeine Aussprache wird nicht ge-
wünscht; Einzelberatung entfällt. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über das Protokoll vom 
1. Februar 1955 betreffend die Verlängerung 
der Geltungsdauer der Erklärung vom 
24. Oktober 1953 über die Regelung der 
Handelsbeziehungen zwischen Vertragspart-
nern des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens (GAT') und Japan (Drucksache 
1466); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Au-
ßenhandelsfragen (23. Ausschuß) (Drucksache 
1719). 
(Erste Beratung: 95. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Frenzel. 

(Abg. Frenzel: Verzichte!) 

— Der Herr Berichterstatter verzichtet. — Das 
Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe in zweiter Beratung auf Art. 1, — 
Art.  2, — Art. 3, — Einleitung und Überschrift. — 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so be-
schlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Einzelabstimmun-
gen entfallen. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich vom Platze zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

*) Siehe Anlage 2, 
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(Vizepräsident Dr. Jaeger) 
Meine Damen und Herren, bei der Kürze, der 

sich alle Redner befleißigen, und da sich kaum 
jemand zum Wort meldet, kommen Sie zu einem 
gewissen Frühsport. 

(Heiterkeit.) 

Ich rufe auf Punkt 5 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung des Entwurfs einer Dritten 
Ergänzung (gemäß § 11 RWB) zum Entwurf 
eines Gesetzes über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Rechnungs-
jahr 1955 (Drucksache 1683); 

Mündlicher und Schriftlicher Bericht des 
Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) (Druck-
sachen 1784, zu 1784). 

(Erste Beratung: 104. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat Herr Abgeord-
neter Vogel. — Es ist inzwischen, wie ich schon 
erwähnt habe, ein Schriftlicher Bericht*) nachge-
reicht. Unter diesen Umständen ist eine mündliche 
Berichterstattung nicht mehr notwendig. Wir kön-
nen zur zweiten Beratung kommen. 

Der Ausschuß hat beantragt, den Dritten Ergän-
zungsentwurf — Drucksache 1683 — als durch die 
Beschlußfassung zum Haushaltsgesetz erledigt ab-
zulehnen. — Widerspruch hiergegen erfolgt nicht. 
Ich darf feststellen, daß es so beschlossen ist. 

Ich rufe auf Punkt 6 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (18. Ausschuß) über den 
Antrag des Bundesministers der Finanzen 
betreffend Zustimmung zur Überlassung 
junger Anteile an andere Bezieher als den 
Bund; hier: Kapitalbeteiligung des Landes 
Berlin an der Gemeinnützigen Wohnungs-
bau AG Groß-Berlin (Gewobag) (Druck-
sachen 1783, 1655). 

Das Wort als Berichterstatter hat Herr Abgeord-
neter Klingelhöfer. 

Klingelhöfer (SPD), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der  Haushalts-
ausschuß empfiehlt in der Drucksache 1783 die 
Annahme des Antrags der Regierung. Er hat mich 
aber ermächtigt, dieser Mitteilung noch etwas hin-
zuzufügen. 

Im zweiten Absatz des Antrags der Regierung 
ist der erste Satz sachlich falsch und müßte — was 
ich aber nur zu Protokoll geben kann; denn der 
Haushaltsausschuß kann seinerseits einen Antrag 
der Regierung ja nicht ändern — durch den fol-
genden Satz ersetzt werden: 

Die Gewobag entstand als Reichsunternehmen 
1930 durch Umgründung der Gemeinnützigen 
Heimstätten AG Groß-Berlin (Heimag) mit 
einem Kapital von zunächst 500 000 Mark, das 
bis 1938 auf 5 Millionen Reichsmark erhöht 
wurde. 

Hinzufügen darf ich noch ein Zweites: die Fest-
stellung, daß das Bundesministerium für Woh-
nungsbau im Haushaltsausschuß hat erklären las-
sen, daß die Aktien dieser Berliner Wohnungsbau-
gesellschaft im ganzen auf Berlin übergeführt 
werden sollen. 

*) Siehe Anlage 3. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Antrag des Herrn Berichterstatters zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Das ist die große Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion des 
GB/BHE eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über Weihnachtsbeihilfen für Be-
dürftige (Drucksache 1747); 

b) Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Weihnachtsbeihilfe (Drucksache 
1711). 

Frau Abgeordnete Finselberger zur Begründung 
des Antrags der Fraktion des GB/BHE. 

Frau Finselberger (GB/BHE), Antragstellerin: 
Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Wie im 
vorigen Jahr, so legt Ihnen auch in diesem Jahr 
die Fraktion des Gesamtdeutschen Blocks/BHE 
einen Entwurf eines Gesetzes über Weihnachtsbei-
hilfen für Bedürftige vor. Wir haben — ich betone, 
es handelt sich um einen Entwurf gleichen Inhalts 
wie im vorigen Jahr — auch diesmal die Auswir-
kungen des Gesetzes sehr maßvoll gehalten. 

Ich darf auf die Tatsache hinweisen, daß sich 
das Bundesmietengesetz für viele der in unserem 
Gesetzentwurf angesprochenen Kreise ungünstig 
ausgewirkt hat. Auch die Preisentwicklung ist für 
diese Menschen besonders schwer zu ertragen; das 
Renten-Mehrbetragsgesetz bedeutet für sie nur 
einen Tropfen auf einen heißen Stein. Außerdem 
darf ich unterstreichen, daß eine Anhebung der 
Alu- und Alfu-Beträge inzwischen nicht erfolgt ist. 
Es erscheint uns daher als sehr notwendig — auch 
die Bundesregierung müßte dies einsehen —, daß 
Weihnachtsbeihilfen bewilligt werden. 

Der Kreis der Empfänger soll nach diesem Ge-
setzentwurf wieder die Bezieher von Alu und Alfu 
umfassen, ferner die Personen, die Heimkehrer-
unterstützung oder Renten aus der Kriegsopfer-
versorgung beziehen, und schließlich Unterhalts-
hilfeempfänger und darüber hinaus alle wirtschaft-
lich Gleichgestellten. 

Wir sind der Meinung, daß die Empfänger der 
Sozialleistungen 25 DM für sich und für jeden An-
gehörigen je 10 DM erhalten sollen. Die Bezieher 
von Arbeitlosenfürsorgeunterstützung sollen eine 
Weihnachtsbeihilfe von 40 DM für den Haupt-
unterstützungsempfänger bekommen, wenn die Ar-
beitslosigkeit länger als 52 Wochen dauert. 

Wir halten es für zumutbar, daß die Weih-
nachtsbeihilfen den Trägern zur Last fallen, die 
die Sozialleistungen gewähren. Diese Stellen soll-
ten die Beihilfen rechtzeitig auszahlen. 

Wir möchten Sie bitten, dem Antrag in diesem 
Jahr besondere Beachtung zu schenken; denn der 
Kreis der Empfänger ist noch größer geworden, 
und die Preise sind, wie wir in den Bundestags-
debatten der letzten Wochen erörtert haben, im 
Zuge der Entwicklung so erheblich gestiegen, daß 
sie für die Kreise der nach diesem Gesetz vorge-
sehenen Beihilfeempfänger besonders schwer zu 
ertragen sind. 

Ich darf Sie darum bitten, den Antrag dem Aus-
schuß für Sozialpolitik zu überweisen. 



2. Deutscher Bundestag — 110. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Oktober 1955 	5977 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wer begründet für 
die Fraktion der SPD? — Herr Abgeordneter 
Könen. 

Könen (Düsseldorf) (SPD), Antragsteller: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Frak-
tion der Sozialdemokratischen Partei wünscht mit 
ihrem Antrag, daß die Bundesregierung beauftragt 
wird, den Regierungen der Länder zu empfehlen, 
Weihnachtsbeihilfen in ausreichender Höhe zu ge-
währen und dabei möglichst ein allzu starkes 
soziales Gefälle zu vermeiden. Diese Ausdrucks-
weise besagt bereits, daß wir uns als Antragsteller 
darüber klar sind, daß wir vom Bundestag aus 
herzlich wenig Möglichkeiten haben, in der Frage 
der Weihnachtsbeihilfen selber etwas zu tun. 

Ich bitte daher um die Freundlichkeit, bei der 
Betrachtung unseres Antrags nicht den Versuch zu 
machen, uns über die gesetzliche Situation zu be-
lehren. Wir sind uns darüber selber restlos klar. 

Was wir erreichen möchten, ist folgendes. In der 
Frage der Weihnachtsbeihilfen soll bei den Ländern 
ein Vorstoß unternommen werden, damit diese 
von sich aus und frühzeitig genug und in aus-
reichendem Maße etwas für die Gewährung von 
Weihnachtsbeihilfen tun. 

Es wäre auch nicht geschickt, etwa geltend zu 
machen, daß es in der letzten Zeit Rentenerhöhun-
gen und ähnliche Dinge gegeben hat. Wer in der 
praktischen Arbeit steht, weiß, daß gerade die 
Ärmsten der Armen heute die kleinen Beträge, 
die sie z. B. als Rentner mehr erhalten, an der 
Wohlfahrtsunterstützung wieder abgezogen bekom-
men, so daß sie praktisch nicht mehr beziehen. 
Die Not dieser Leute ist also nach wie vor groß. 

Ich glaube, ich kann es mir ,ersparen, lange Be-
gründungen zu geben, abgesehen von der Tatsache, 
daß wir in diesem Hause jedes Jahr erleben, daß 
man für die Ärmsten der Armen eintritt und for-
dert, daß etwas unternommen wird. Ich bitte Sie 
also — jeden von Ihnen! — um die Freundlichkeit, 
diesem Antrag zuzustimmen, in der Erwartung, 
daß wir damit den Armen draußen im Lande ein 
wenig helfen können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Berg. 

(Abg. Dr. Berg: Ich verzichte!) 
— Er verzichtet. — Das Wort hat der Abgeordnete 
Ruf. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Lassen Sie mich im Namen der CDU/ 
CSU-Fraktion zunächst einige kurze Bemerkun-
gen zum Antrag der SPD machen. Der Redner der 
SPD hat mit Recht auf die veränderte Rechtslage 
hingewiesen. Er hat darauf hingewiesen, daß es 
sich hier um einmalige außerordentliche Leistungen 
der öffentlichen Fürsorge handelt, für die einzig 
und allein die Länder zuständig sind, und daß für 
den Bund verhältnismäßig wenig Möglichkeiten 
bestehen, hier einzuwirken. Die Rechtslage hat sich 
ja insbesondere durch das Vierte Überleitungsgesetz 
mit dem Beginn dieses Rechnungsjahres geändert. 
Sie wissen, daß die Bundesregierung im vorigen 
Jahr und vor zwei Jahren Bundesrichtlinien an die 
Länder erlassen hat. Diese Richtlinien sind seit 
der Pauschalierung der Erstattung der Fürsorge-
kosten nicht mehr notwendig; sie können vom 
Bund nicht mehr erlassen werden. Die Länder 
sind nicht mehr darauf angewiesen, die Verrech-

nungsfähigkeit ihrer Ausgaben, die sie an Empfän-
ger von Kriegsfolgenhilfeleistungen gewähren, 
rechtzeitig beim Bund zu sichern. Wir haben mit 
diesem Vierten Überleitungsgesetz endlich eine 
klare Abgrenzung der Lasten zwischen Bund und 
Ländern erzielt, die gerade auf dem Gebiete des 
Fürsorgewesens, wo es so viele Ermessensentschei-
dungen gibt, ganz besonders notwendig war. Die 
Länder tragen nunmehr die Ausgabenverantwor-
tung ganz allein. 

Dieser veränderten Rechtslage hat der SPD-
Antrag in gewissem Umfang ohne Zweifel Rech-
nung getragen. Deshalb spricht er auch nicht etwa 
von einer Erweiterung der früheren Bundesricht-
linien, sondern lediglich von Empfehlungen, die 
die Bundesregierung an die Länder richten soll. 
Wir werden uns im Ausschuß darüber Gedanken 
machen, ob solche Empfehlungen bei der geschil-
derten Rechtslage möglich sind, ob sie zweckmäßig 
und ob sie überhaupt nötig sind. Sie wissen, daß 
solche Empfehlungen sehr leicht als Richtlinien 
und Weisungen empfunden werden können, und 
Sie kennen die diesbezüglichen Auseinandersetzun-
gen, die wir laufend mit dem Bundesrat haben. 
Eine Pauschalierung schließt eben ein Weisungs-
recht aus. Würde die Bundesregierung eine be-
stimmte Höhe der Weihnachtsbeihilfe empfehlen, 
meine Damen und Herren von der SPD, so könn-
ten das die Länder immerhin als eine Einmischung 
in ihre Finanzhoheit betrachten und unter Um-
ständen zusätzliche Forderungen gegenüber dem 
Bund geltend machen. Jedenfalls könnten solche 
Empfehlungen langwierige Auseinandersetzungen 
mit dem Bundesrat nach sich ziehen, so daß eine 
Verzögerung in der Auszahlung der Weihnachts-
beihilfen zu befürchten wäre. Doch wir wollen 
uns eingehend im Ausschuß darüber unterhalten. 

Was nun das sozialpolitische Gefälle angeht, 
von dem in Ihrem Antrag die Rede ist, also die 
Tatsache, daß die Länder unter Umständen ver-
schieden hohe Beihilfen zahlen, so steckt darin 
natürlich ein ernst zu nehmendes Problem. Wir 
werden uns darüber im Ausschuß besonders unter-
halten müssen. Ich muß aber heute schon sagen, 
daß ich sehr skeptisch bin, ob wir in dieser Be-
ziehung viel ändern können. Ich könnte mir übri-
gens denken, daß die Länder schon von sich aus ein 
Interesse daran haben, diese Dinge zu koordinieren. 
Sie wissen, daß im September dieses Jahres die 
leitenden Fürsorgereferenten der Länder sich in 
Berlin zu einer Tagung zusammengesetzt haben; 
sie könnten bei dieser Gelegenheit auch solche Fra-
gen besprechen und miteinander in Güte regeln. 

Nun aber zum Antrag des BHE! Meine Dame 
und meine Herren vom BHE, Sie haben sich die 
Arbeit wahrhaftig sehr leicht gemacht. Die SPD 
hat wenigstens in den letzten Jahren etwas hinzu-
gelernt, 

(Lachen bei der SPD) 

während Sie einfach Ihren vorjährigen Antrag 
haben neu drucken lassen. Frau Kollegin Finsel-
berger hat es selber gesagt. 

(Abg. Dr. Mocker: Der Herr Oberlehrer 
teilt Zensuren aus!) 

— Ja, Sie müssen sich mal belehren lassen; ich 
werde es Ihnen nachher beweisen! — Die SPD hat 
ihr Anliegen wenigstens technisch richtig gemacht.  

Sie hat uns eine ganze Reihe von Anträgen au : 

Sonderzulagen auf den verschiedenen Gebieten de: 
öffentlichen und sozialen Leistungen vorgelegt 
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(Ruf) 
Sie aber haben lediglich Ihren vorjährigen Antrag 
wiederholt, und dieser Antrag war wahrhaftig 
kein Meisterstück; das müssen Sie sich sagen las-
sen. Das war eine ganz miserable Lehrlingsarbeit, 
was Sie da gemacht haben. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU. — Lachen 
beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Ich meine, meine Dame und meine Herren vom 
BHE: wenn man schon Anträge einbringt, dann 
muß man sie wenigstens technisch so gestalten, 
daß sie sich einigermaßen vor den Leuten, die 
etwas davon verstehen, sehen lassen können. 

(Abg. Petersen: Das müssen Sie sich sehr 
ernsthaft merken für Ihre Verwaltungs

-

vereinfachungsanträge!) 

— Darüber werden wir nachher noch zu reden 
haben. — Es genügt nicht, meine Dame und meine 
Herren vom BHE, einem gewissen Bedürfnis, sagen 
wir einmal ganz gelinde: nach Werbung freien 
Lauf zu lassen; man muß sich schon anstrengen 
und mit viel Fleiß und auch mit Sachkenntnis an 
solche Anträge herangehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Peter

-

sen: Ihre Sachkenntnis haben wir beim 
Kindergeldgesetz kennengelernt!) 

— Ich bin nicht der Vater des Kindergeldgesetzes. —
Wie Sie wissen, wiederholen sich die Weihnachts-
beihilfedebatten in diesem Hause jedes Jahr. Die 
erste Debatte, die ich in diesem Hause im Jahre 
1953 — es war am 3. Dezember 1953 — mitgemacht 
habe, habe ich nie vergessen. Damals haben manche 
Kollegen auch aus Ihren Reihen wirklich für die 
nötige Weihnachtsstimmung in diesem Hause ge-
sorgt. Aber eines habe ich von damals noch in  Er-
innerung. Damals hat der Vizepräsident Schneider 
dem Sprecher des BHE — ich glaube, es war Herr 
Dr. Gille — wörtlich gesagt: 

Ihre Formulierung könnte den Eindruck er-
wecken, daß der BHE bereits nicht mehr zu 
den Regierungsparteien gehört. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Das war im Jahre 1953. Nun, meine Damen und 
Herren, heute ist es so weit: heute zählt sich die 
Restgruppe des BHE nicht mehr zur Regierungs-
koalition. Deshalb tut sie sich auch besonders leicht, 
solche Anträge zu stellen und uns auf den Tisch des 
Hauses zu legen. 

(Zurufe und Lachen beim GB/BHE und bei 
der SPD.) 

Aber das will ich Ihnen sagen: solche Anträge 
können Sie draußen bei Ihren Wählern auch nicht 
mehr retten. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU/CSU. 
— Lachen beim GB/BHE.) 

— Ja natürlich; das muß Ihnen gesagt werden. Daß 
Sie sich darüber ärgern, verstehe ich. Aber Sie 
sollen sich ruhig darüber ärgern! 

(Abg. Dr. Mocker: Sie erheitern uns!) 

Ihre Mitbürger — auch die Kreise, die Sie speziell 
ansprechen wollen — sind viel vernünftiger und 
viel einsichtiger, als Sie denken. Die können zwar 
manchmal auch schimpfen und murren; aber im 
Grunde kennen sie ganz genau die Grenzen, die 
uns in der Sozialpolitik gesetzt sind. 

(Abg. Petersen: S i e haben sehr enge 
Grenzen in der Sozialpolitik!) 

— Ja, das sollten Sie wissen, daß wir enge Gren- ( 
zen haben, 

(Zuruf vom GB/BHE: Lesen Sie einmal 
die Regierungserklärung von Berlin!) 

daß uns in der Sozialpolitik nichts als Geschenk 
vom Himmel herunterfällt. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Auch das müssen Sie vom BHE sich merken. 

(Zuruf vom GB/BHE: Lesen Sie die Er

-

hard-Rede von Berlin! — Weitere Zurufe 
vom GB/BHE. — Glocke des Präsidenten.) 

— Bitte, lassen Sie mich doch einmal ausreden! — 
Ich meine, das sind Dinge, die wir ruhig einmal 
miteinander ausfechten müssen. Diese Menschen 
draußen trauen viel mehr denjenigen Politikern, 
die den Mut haben, auf diese Grenzen hinzuweisen, 
und sie vertrauen den Menschen, die dafür sorgen, 
daß das, was heute gewährt wird, auch auf die 
Dauer gewährt werden kann, ohne daß die Kauf-
kraft dieser Sozialleistungen verwässert und ver-
schlechtert wird. 

Meine Damen und Herren, sehen wir uns doch 
einmal diesen Antrag des BHE ein bißchen näher 
an! Machen Sie sich einmal die Mühe und nehmen 
Sie die Drucksache 1747 zur Hand. 

(Zuruf von der SPD: Haben wir schon 
gesehen!) 

Da heißt es: 

Empfänger von öffentlicher Fürsorge und 
Empfänger von Arbeitslosenfürsorgeunterstüt-
zung erhalten  jährlich 

— also auf die Dauer, nicht bloß jetzt, nicht nur in 
diesem Jahr — 

eine Weihnachtsbeihilfe. 

Eine gleiche Weihnachtsbeihilfe erhalten, so-
weit sie den Personenkreisen des Absatzes 1 
wirtschaftlich gleichstehen, die Empfänger 
von .... 

— es sind sechs Gruppen: versicherungsmäßige 
Arbeitslosenunterstützung, Heimkehrerunterstüt-
zung, Sozialversicherung, Kriegsopferversorgung 
usw. 

Dann kommt die erste Ermächtigung an die 
Bundesregierung. Es sind sechs Ermächtigungen an 
die Bundesregierung in diesem Antrag. Hier heißt 
es: 

Inwieweit wirtschaftliche Gleichstellung vor-
liegt, bestimmt die Bundesregierung. 

Arme Bundesregierung, muß man da sagen, wenn 
man sie so überfordert! 

(Heiterkeit.) 

Im § 2 gleich zwei Ermächtigungen an die Bundes-
regierung! 

Weihnachtsbeihilfe erhält nur, wer .... 
2. diese Sozialleistungen bereits während einer 

Mindestdauer bezieht. 

Die Bundesregierung 

— alles auf die Bundesregierung abschieben! — 

setzt für die einzelnen Personenkreise die 
Mindestdauer fest. 

Sie haben sehr viel Vertrauen — das freut mich — 
zur Bundesregierung! 

(Heiterkeit.) 
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Weiter heißt es dann: 

Die Bundesregierung kann vorschreiben, daß 
gewisse Unterbrechungen im Bezuge unberück-
sichtigt bleiben. 

Im § 3 lesen Sie wieder: 
Die Weihnachtsbeihilfe beträgt 

— Sie haben es von Frau Kollegin Finselberger 
gehört — 

für den Empfänger der Sozialleistung 25 Deut-
sche Mark und für die Angehörigen je 

10 Deutsche Mark. Die Bundesregierung be-
stimmt, wer als Angehöriger gilt. 

(Heiterkeit.) 

Und nun die fünfte Ermächtigung an die Bundes-
regierung in Abs. 4 des § 3: 

Die Bundesregierung kann die Häufung von 
Weihnachtsbeihilfen in einer Familiengemein-
schaft einschränken oder ausschließen. 

Die sechste Ermächtigung finden Sie schließlich 
in § 4: 

Die Bundesregierung kann Härteregelungen 
vorsehen. 

Und das alles im Wege von Rechtsverordnungen, 
die mit dem Bundesrat ausgehandelt werden müs-
sen, die der Zustimmung des Bundesrats bedürfen! 
Wenn wir nach Ihrem Antrag verfahren, dann be-
kommen diese Empfangsberechtigten ihre Weih-
nachtsbeihilfe nicht im Jahre 1955, sondern im 
Jahre 1956 zu Weihnachten. 

(Zurufe vom GB/BHE.) 

Also, meine Damen und Herren, wenn Sie noch 
Lust haben, diesen Antrag den Ausschüssen zu 
überweisen, dann schlage ich Ihnen vor, ihn dem 
Haushaltsausschuß als federführendem Ausschuß 
und — jetzt müssen Sie es aber auch so machen — 
zur Mitberatung dem Ausschuß für Kriegsopfer-
und Heimkehrerfragen, dem Ausschuß für Sozial-
politik, dem Ausschuß für Arbeit und dem Aus-
schuß für Fragen der öffentlichen Fürsorge zu 
überweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Finselberger. 

(Lachen und Zurufe von den Regierungs

-

parteien.) 

— Meine Damen und Herren, ich darf Sie doch um 
etwas Ruhe bitten. 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Die Ausführungen des 
Herrn R u f sind deshalb irgendwie originell, weil 
er sich heute mit diesem Antrag ganz besonders 
stark beschäftigt hat, während er voriges Jahr 
die Zeit dafür nicht aufbringen zu können glaubte. 
Vielleicht liegt es daran, Herr Kollege Ruf, daß 
wir heute nicht mehr in der Koalition sind. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Wir fühlen uns heute unabhängiger und können 
unseren sozialpolitischen Anliegen einen stärkeren 
Nachdruck verleihen, als es bisher der Fall gewe-
sen ist. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Ich möchte Ihnen noch eines sagen, Herr Ruf: 
Ich wünschte, Sie hätten auch jene von Ihnen ein-

gebrachten Anträge so kritisch beurteilt, die zu 
jener „Kinderverwirrungsgesetzgebung" geführt 
haben. 

(Beifall beim GB/BHE. — Lachen und Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Wir haben uns bereits über ein Jahr damit be-
schäftigt. 

Herr Kollege Ruf, Sie hätten ja in den ganzen 
Jahren Zeit genug gehabt, auch von Ihrer Seite 
aus — Sie gehören ja der stärksten Koalitions-
partei an — einmal dafür zu sorgen, daß für die 
Verwirklichung der Neuordnung der sozialen Lei-
stungen etwas mehr getan wird. Dann hätten sich 
wahrscheinlich ein solcher Weihnachtsbeihilfe-
antrag oder eine solche Empfehlung der SPD ohne-
dies erübrigt. 

Sie sollten hier nicht Anträge einer anderen 
Fraktion, durch die einem sozialpolitischen Anlie-
gen Rechnung getragen werden soll, lächerlich und 
madig machen. Es kommt sehr wohl darauf an, 
ob ein sozialpolitisches Anliegen auch ernstge-
meint ist. Ich meine, wenn es um die Frage der 
Weihnachtsbeihilfe für diejenigen geht, die sie 
wohl am allermeisten brauchen, sollte das Gebot 
der christlichen Nächstenliebe nicht untergehen vor 
einem fiskalischen Denken, wie wir es seit zwei 
Jahren in diesem Hause gewohnt geworden sind. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Wir haben diesen Antrag schon im vorigen Jahre 
gestellt. Dies hätte Ihnen sehr wohl als Anregung 
dienen können, sich auch einmal etwas damit zu be-
schäftigen. Dann hätten wir die Frage der Weih-
nachtsbeihilfen für die Bedürftigen in diesem Jahre 
nicht wieder aufzuwerfen brauchen. Diese Frage 
hätte von Ihnen als der größten Koalitionspartei 
schon so rechtzeitig gelöst werden können — Sie 
haben ja die einfache Mehrheit —, daß diese An-
träge überhaupt nicht mehr nötig gewesen wären. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 

Bisher haben wir nur gelesen, daß etwas seitens 
der Länder geschehen soll. Aber was geschehen 
soll, wissen die Empfänger der Alu und Alfu, die 
Rentner usw. bis heute noch nicht. 

Eines, Herr Ruf, möchte ich Ihnen zum Schluß 
noch zu bedenken geben — und das möchte ich 
auch im Hinblick auf zukünftige Aufgaben empfeh-
len —: die Kritik, die Sie heute geübt haben, ein-
mal auf Ihre eigenen sozialpolitischen Gedanken-
gänge zu konzentrieren. 

(Lebhafter Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, Wortmeldungen zur Sache liegen nicht 
mehr vor. Es bestehen nun, glaube ich, Meinungs-
verschiedenheiten bezüglich der Ü berweisung an 
die Ausschüsse. Der Ältestenrat hatte die Über-
weisung beider Anträge an den Ausschuß für Fra-
gen der öffentlichen Fürsorge zur federführenden 
Behandlung und an den Ausschuß für Sozialpolitik 
zur Mitberatung vorgesehen. Der Herr Abgeordnete 
Ruf hat vorgeschlagen: federführend Haushalts-
ausschuß und mitberatend einige andere Aus-
schüsse. Vielleicht können Sie das noch einmal 
sagen, Herr Abgeordneter Ruf. Bei der etwas 
schnellen Art, in der Sie hier vorgetragen haben, 
bin ich nicht mitgekommen. 
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Ruf (CDU/CSU): Meine Damen und Herren! Ich 
unterstütze die Überweisung des SPD-Antrags an 
den Ausschuß für Fragen der öffentlichen Fürsorge 
— federführend — und an den Ausschuß für So-
zialpolitik zur Mitberatung. Bei dem BHE-Antrag 
handelt es sich um eine Finanzvorlage. Bitte, den-
ken Sie an die gestrige Debatte! Finanzvorlagen 
müssen zur federführenden Behandlung an den 
Haushaltsausschuß gehen und dann zur Mit-
beratung an andere Ausschüsse. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: An welche anderen 
Ausschüsse? 

Ruf (CDU/CSU): Streng genommen müßten wir 
alle Ausschüsse mitbeteiligen, die ich vorhin er-
wähnt habe. Wir wollen sie aber vor Mehrarbeit 
schützen. Deshalb schlage ich vor: federführend 
Haushaltsausschuß, mitberatend Sozialpolitischer 
Ausschuß. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, es besteht Einstimmigkeit darüber, daß 
der Antrag der SPD, Drucksache 1711, an den Aus-
schuß für öffentliche Fürsorge — federführend — 
und an den Ausschuß für Sozialpolitik zur Mit-
beratung überwiesen wird. — Es ist so beschlossen. 

Bezüglich des Antrags des GB/BHE, Drucksache 
1747, liegt also nun der Vorschlag vor, an den 
Haushaltsausschuß zu überweisen, der federfüh-
rend ist. Auch hier erfolgt kein Widerspruch. 

(Widerspruch beim GB/BHE.) 

— Welchen Antrag stellen Sie? 

(Abg. Frau Finselberger: Federführend 
Sozialpolitischer Ausschuß und mitbera-
tend Haushaltsausschuß! — Abg. Kunze 
[Bethel]: Es ist eine Finanzvorlage, die auf 
Grund des gestrigen Beschlusses zunächst 
dem Haushaltsausschuß zu überweisen ist.) 

— Welcher Ausschuß soll nach Ihrem Wunsch 
federführend sein? 

(Abg. Frau Finselberger: Ausschuß für 
Sozialpolitik!) 

— Im Ältestenrat ist darüber nichts beschlossen 
worden. Es war nur vorgesehen: Ausschuß für 
Fragen der öffentlichen Fürsorge federführend. Ich 
muß schon die Herren Fraktionsvorsitzenden bit-
ten, zu sagen, was Sie wünschen. 

(Abg. Dr. Mocker: Herr Präsident! Dann 
stelle ich den Antrag: federführend der 

Ausschuß für Sozialpolitik!) 

— Also federführend der Ausschuß für Sozial-
politik. Der eine Antrag geht somit dahin, an den 
Haushaltsausschuß — federführend —, der andere 
dahin, an den Sozialpolitischen Ausschuß — feder-
führend — zu überweisen. Wer dem zuerst gestell-
ten Antrag auf Überweisung an den Haushalts-
ausschuß zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; 
der Antrag ist — federführend — dem Haushalts-
ausschuß überwiesen. 

Dann schlage ich Ihnen vor, sich darüber zu eini-
gen, daß wir den Antrag zur Mitberatung an die 
Ausschüsse für Fragen der öffentlichen Fürsorge 
und für Sozialpolitik überweisen. — Widerspruch 
erhebt sich nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 8 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags der Fraktion der 
CDU/CSU betreffend Vereinfachung der 
Verwaltung (Drucksache 1383 [neu], Um-
druck 490). 

Wer begründet den Antrag? — Herr Abgeordne-
ter Dr. Bergmeyer! 

Dr. Bergmeyer (CDU/CSU), Antragsteller: Meine 
Damen und Herren! Ich weiß, daß die Absicht be-
steht, die heutige Sitzung vorzeitig zu schließen. 
Ich will daher versuchen, meinen Antrag so schnell 
wie nur möglich zu begründen. 

Bei dem Antrag, den ich heute zu vertreten habe, 
geht es um die ernste Sorge, die wir alle haben, 
nämlich um die weitere Aufgaben- und Ausgaben-
entwicklung im Bund, in den Ländern und  Ge-
meinden. Wir können dieser katastrophalen Ent-
wicklung, diesem luxuriösen Verwaltungsaufbau 
als verantwortliche Parlamentarier — denn wir 
sind verantwortlich — nicht länger mehr schwei-
gend zusehen. Daß wir zu teuer regiert werden, 
weiß jeder; ebenso, daß schon längst hätte etwas 
geschehen müssen. 

(Abg. Dr. Menzel: Vor allem falsch, nicht 
nur zu teuer!) 

Aber bisher ist nur geklagt worden. Versuche wur-
den unternommen, die nicht energisch genug bis 
zum Ende durchgeführt worden sind. Praktisch ist 
wenig geschehen. 

Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute kann 
man nur von drei wirk lich großen Verwaltungs-
reformen sprechen: erstens der Napoleonischen 
Reform, durch die die vielen Hundert Landesherr-
schaften zusammengeworfen und unter einer ein-
heitlichen französischen Gesetzgebung miteinander 
verschmolzen wurden, dann der Stein-Hardenberg-
schen Reform von 1808 bis 1816, die die Grundlage 
der kommunalen Selbstverwaltung und die Ein-
teilung des Staatsgebiets in Provinzen, Regierungs-
bezirke und Landkreise schuf, drittens der preußi-
schen Reformgesetzgebung der Jahre 1856 bis 1887. 
Die Geschichte der Verwaltungsreformversuche seit 
der Jahrhundertwende ist dagegen wenig ermuti-
gend. Trotz dreier revolutionärer Umgestaltungen 
von Staat, Wirtschaft und Währung seit 1918 sind 
die Reformmaßnahmen auf dem Gebiet der Ver-
waltung kaum weitergekommen. Deshalb ist jetzt 
der Zeitpunkt gekommen, das vier t e große Re-
formwerk in Gang zu setzen. Die Verwaltungs- und 
Staatsvereinfachung auf allen Gebieten und auf 
allen Ebenen des Bundesgebietes, und zwar — ich 
betone das ausdrücklich — 'in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit den Ländern und Gemeinden 
läßt sich nicht länger mehr aufhalten. Das gesamte 
deutsche Volk in allen seinen Schichten, Parteien 
und Landesteilen wünscht die Vereinfachung. Das 
deutsche Volk fordert, daß jetzt etwas Durchgrei-
fendes und wirklich Großes geschieht. 

Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, 
einige Tatsachen mitteilen, die Sie sicherlich davon 
überzeugen werden, daß eine radikale Ausgaben

-

senkung unumgänglich ist. Seit 25 Jahren hat sich 
die Zahl der im öffentlichen Dienst Tätigen nahezu 
verdoppelt. Auf 66 Einwohner entfiel damals ein 
öffentlich Bediensteter; am 1. Oktober 1953 entfiel 
bereits auf 36 Einwohner 1 Bediensteter. Sie kön-
nen sich also selbst ausrechnen, wohin wir kom-
men, wenn diese Entwicklung so weitergeht. Die 
Zentralinstanzen des verhältnismäßig kleinen Lan- 
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des Nordrhein-Westfalen beschäftigten nach einer 
Erklärung des Ministerpräsidenten Arnold im 
Jahre 1952 3200 Bedienstete in 8 Ministerien, wäh-
rend sich Preußen in 7 Ministerien mit nur 600 Be-
diensteten mehr begnügte, obwohl die Bevölke-
rungszahl dreimal so groß und die Fläche neunmal 
so groß war wie die von Nordrhein-Westfalen. In 
Bayern ist die Zahl der Bediensteten von 1932 bis 
1954 um  361 % gestiegen, aber nicht, wie das Ihnen 
sicherlich bekannte bayerische Gutachten ausdrück-
lich betont, infolge bloßer Aufgabenvermehrung, 
sondern vor allem durch den unnötigen Ausdeh-
nungsdrang der Bürokratie. Die gleiche Tendenz ist 
in allen übrigen Ländern der Bundesrepublik fest-
stellbar. Alle deutschen Länder unterhalten in die-
ser kleinen westdeutschen Bundesrepublik umfang-
reiche Vertretungen mit zum Teil groß aufgemach-
ten Häusern in Bonn. 

Ich möchte hier aus eigener Kenntnis einmal auf 
die Verhältnisse in  den Vereinigten Staaten ver-
weisen. Hier haben die Senatoren, die ihre Länder 
in Washington vertreten — dabei handelt es sich 
um Länder, die zum Teil weit größer sind als das 
frühere Deutsche Reich —, keine eigenen Häuser. 
Jeder Senator hat im Senatsgebäude ein großes, 
gut ausgestattetes Dienstzimmer und für den assis-
tant und das Sekretariat vier bis fünf weitere 
Räume. Das ist alles, und das ist das reiche 
Amerika, während wir uns hier nach verlorenem 
Kriege solch einen Luxus erlauben. 

Wie vor einigen Jahren die englische Zeitschrift 
„Economist" feststellte, ist Deutschland das zur Zeit 
überregierteste Land der Welt. Das war 1952, 
als wir noch in der glücklichen Lage waren, nur 
64 Länderminister und 15 Bundesminister zu haben. 
Heute wird Westdeutschland von nicht weniger als 
119 Ministern 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

und weit mehr als 1000, nämlich 1804 Bundes- und 
Länderabgeordneten, regiert. 

(Abg. Stücklen: Die Verfassung sieht das 
ja vor! — Abg. Schmitt [Vockenhausen]: 
Sprechen Sie denn für Ihre Fraktion oder 
als Privatmann? — Abg. Dr. Gülich: Sie 
müssen nach der anderen Seite sprechen!) 

Ministerpräsident Arnold hat am 28. April 1952 
erklärt, daß die Bevölkerung an dem Verwaltungs-
aufbau der Länder, vor allem an der zu großen 
Zahl der Ministerien, Anstoß nehme; die Bevöl-
kerung habe ganz einfach den Eindruck, daß in 
der Bundesrepublik zuviel Ministerien vorhanden 
seien. 

(Zustimmung bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Daraus hat sich auch eine gewisse ablehnende Hal-
tung der Bevölkerung gegenüber den Ländern er-
geben. Wir haben das bei der Umfrage gesehen, 
die das Allensbacher Institut für Demoskopie im 
Frühjahr dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen 
veranstaltet hat. Auf die Frage: Sind Sie an der 
Landespolitik interessiert? antworteten 98 % aller 
Befragten klar mit Nein. Bundesfinanzminister 
Schäffer steht sogar auf dem Standpunkt, daß bei 
einer Abstimmung im Bundestag 60 % der Abge-
ordneten für eine Auflösung der Länder eintreten 
würden. Ich mache mir diese Äußerung nicht zu 
eigen, wie ich auch nicht die Absicht habe, den 
Föderalismus in Grund und Boden zu verurteilen 
oder mich gegen die Länder zu stellen. Im Gegen-
teil, ich betone immer wieder die Notwendigkeit 

engster Zusammenarbeit mit den Ländern, wenn 
wir mit diesem großen Problem fertig werden 
wollen. Aber es zeigt sich heute bereits, daß sich 
auch der größte Föderalist für eine Stärkung der 
Bundesgewalt, für eine Ordnung in den Verhält-
nissen zwischen Bund und Ländern einsetzt, 

(Abg. Stücklen: Wer ist denn der größte 
Föderalist?) 

weil bei Beibehaltung des gegenwärtigen Zu-
standes eine wachsende Abneigung gegen den an 
sich gesunden Gedanken des Föderalismus unver-
meidbar ist. 

(Zuruf: Rühren Sie sich rechtzeitig!) 

Der Direktor der Staatsschuldenverwaltung in 
Karlsruhe, Dr. Ernst, hat vor einiger Zeit erklärt: 
Man kann nicht die Föderation Europas wollen und 
zu Hause in Kantons-Politik machen. Die Situation 
— so fährt er fort — wird nämlich dann ernst, 
wenn sie den Steuerzahler Milliarden kostet. Der 
Aufwand, den heute — so erklärt er weiter — 
ein überspitzter Föderalismus fordert, ist einfach 
unvertretbar. Das sage nicht ich, das sagt ein maß-
gebender Vertreter des Südweststaates. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Was sagen 
denn Sie? Das interessiert uns vor allen 

Dingen!) 

Jetzt möchte ich Ihnen auch an einigen Bei-
spielen, die beliebig vermehrt werden können, 
zeigen, wie im einzelnen gewirtschaftet wird. Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach einem 
Bericht des Bundesrechnungshofs ein neues Dienst-
gebäude in Köln errichtet. Mit den Bauarbeiten 
wurde ohne die nötige Vorbereitung überstürzt be-
gonnen. Die veranschlagten Kosten wurden um 
127 000 DM überschritten. Schon kurze Zeit, nach-
dem das Gebäude seiner Zweckbestimmung über-
geben war, stellte sich heraus, daß der geschaffene 
Raum nicht ausreichte. Da eine Erweiterungsmög-
lichkeit nicht bestand, sind dann für die Errichtung 
eines neuen Verwaltungsgebäudes in den Bundes-
haushalt 1953/54 insgesamt 3 070 000 DM Baukosten 
neu eingesetzt worden. Die Frage, die hier entsteht, 
ist, wer für diese Ausgabenverschwendung verant-
wortlich ist 

(Abg. Stücklen: Sie haben doch dem Haus

-

haltsplan zugestimmt!) 

und ob der Verantwortliche nach den §§ 32 und 33 
der Reichshaushaltsordnung wegen Mißbrauchs 
öffentlicher Mittel bzw. wegen ungesetzlicher 
Haushaltsüberschreitung zur Rechenschaft gezogen 
wird. Man kann auf die Anwendung dieser Haf-
tungsbestimmungen nicht mehr verzichten. Von der 
spartanischen Einfachheit, wie sie früher in allen 
Zweigen des Staatswesens geherrscht hat, ist heute 
nicht mehr viel zu sehen. 

(Zuruf vom GB/BHE: Das war doch nur 
in Sparta!) 

Der Etat des Bundespresseamtes ist seit 1950 
auf das Zehnfache, nämlich von 1,9 Millionen auf 
19,4 Millionen DM gestiegen. Die Kosten des neuen 
Dienstgebäudes betrugen mehr als 5 Millionen DM. 

Die Größe der von den Regierungsbezirken be-
treuten Verwaltungsgebiete ist sehr unterschied-
lich. Die Regierungsbezirke sind um 1815 geschaf-
fen worden, als es noch keine Post, keine Eisen-
bahn, kein Telephon und kein Auto gab. Man hat 
aber trotzdem die alten Bezirke ohne Notwendig-
keit beibehalten. 
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Als einzige Länder der Bundesrepublik leiden 

die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
unter der Zweigleisigkeit der kommunalen Verwal-
tung, die durch die britische Besatzungsmacht an-
geordnet worden ist und in anderen Teilen Deutsch-
lands nicht besteht. 

(Abg. Mellies: Aber Ihre Freunde waren 
dafür!) 

Sie verursacht zusätzlich etwa 25 Millionen DM. 

Und nun zur Kabinettsreform! Ich halte auch 
eine Kabinettsreform für unumgänglich notwendig. 
Der Präsident des Bundesrechnungshofs hat im 
Jahre 1949 auf Anfrage des Parlamentarischen 
Rates 9 Ministerien als genügend für die Bundes-
verwaltung bezeichnet. Der Organisationsausschuß 
der Ministerpräsidenten hat diese Zahl dann auf 
10 erhöht. Heute haben wir 21 Ministerien. Das 
Groteske dabei ist, daß die Absicht bestehen soll, 
die Zahl der Ministerien nicht etwa herabzusetzen, 
sondern sogar noch zu erhöhen 

(Zuruf von der SPD: Sonderminister!) 

und verschiedene Ministerien aufzuteilen. Wenn 
diese Gerüchte stimmen sollten, muß ich deutlich 
meine warnende Stimme gegen solche unverant-
wortlichen Pläne richten. Ich werde mich hierbei 
auch nicht dadurch beirren lassen, daß voraussicht-
lich bald allenthalben mit Überzeugungskraft be-
tont wird, die von mir angeführten Gerüchte seien 
nicht ernst zu nehmen. Sie können gar nicht ernst 
genug genommen werden. Nach meinem Dafürhal-
ten geht es dabei nicht nur um erheblich vermehrte 
Verwaltungskosten, sondern um verstärkte Pres-
sionsmöglichkeiten von seiten der Interessenten so-
wie um gesteigerte Kompetenzstreitigkeiten und 
damit schließlich um die Funktionsfähigkeit der 
Regierung schlechthin. Für besonders schwerwie-
gend halte ich es aber — und das ist für mich ent

-

scheidend —, daß die Aufteilung einzelner Ressorts 
zu der Aufspaltung eines einheitlichen Aufgaben-
kreises in getrennte Interessenbereiche führt. Ich 
bin überzeugt, daß mit der Aufteilung des Bundes-
wirtschaftsministeriums z. B. die Einheitlichkeit 
der Wirtschaftspolitik in Frage gestellt wäre. 

Nicht minder groß ist die Gefahr, die in den 
Sonderwünschen von Interessentengruppen begrün-
det ist. Jede Organisation möchte nach Möglichkeit 
ihr eigenes Ministerium haben, die Ärzteschaft ein 
Gesundheitsministerium, die Geistesarbeiter ein 
Ministerium für geistige Arbeit. Es fehlt unter den 
bisher angemeldeten Ansprüchen nur das Heb-
ammenministerium. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Wollte man derartigen Bestrebungen nachgeben, 
dann hätten wir bald kein Bundeskabinett mehr, 
sondern ein Parlament von Ministern, wobei der 
Minister dann nicht mehr als Ressortchef, sondern 
als oberster Exponent einer Interessengruppe an-
gesehen würde. 

Damit komme ich zu der ernsten Frage: Wer soll 
das bezahlen? 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Bezahlen muß es der kleinste Steuerzahler und wir 
alle, darunter auch der finanziell Schwächste. Ich 
habe damit den Kernpunkt meiner Ausführungen 
angeschnitten. Im Jahre 1952 belief sich der Bun-
deshaushalt auf 20 Milliarden DM, im Jahre 1955, 

also nach drei Jahren, auf 30 Milliarden DM. 
Einige Jahre später werden wir, wenn das so wei-
tergeht — das wird mir von Sachverständigen be-
stätigt —, einen Etat von 40 Milliarden DM haben. 
Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet den 
Anfang vom Ende eines gesunden Staatswesens 

(Sehr richtig! beim GB/BHE) 

und eine unerträgliche Überbelastung des Staats-
bürgers. 

Staatssekretär Hartmann hat in seiner Etat-
rede vom 8. Dezember 1954 von dem „ehernen Ge-
setz" des ständig wachsenden Staatsbedarfs ge-
sprochen. Ich lehne dieses „eherne Gesetz" ab und 
kann die damit bezeichnete Entwicklung nicht als 
naturgesetzlich unentrinnbare Schicksalsbestim-
mung hinnehmen. Wir selbst haben es in der Hand, 
diese gefährliche Entwicklung zu verhindern. Wir 
stehen keinem unentrinnbaren Schicksal gegen-
über. Aber es wird allerhöchste Zeit, durchzugrei-
fen und sich nicht dem unvermeidlichen Geschick 
zu fügen, denn es geht um mehr. Die Bank deut-
scher Länder, die ja die Hüterin der Währung ist, 
hat kürzlich erklärt, daß eine übertriebene Aus-
gabenwirtschaft, wie wir sie heute haben, zur In-
flation führen muß. 

(Hört! Hört! beim GB/BHE.) 

Wenn wir jetzt nicht aufpassen, kommt also das, 
was wir alle vermeiden wollen, vermeiden können, 
vermeiden müssen und vermeiden werden: die In-
flation. Ich mache früh genug darauf aufmerksam. 

Wie soll nun die Verwaltungsreform aussehen? 
Wo ist der Hebel anzusetzen? Damit ist nichts er-
reicht, daß da und dort eine Planstelle oder ein 
Dienstauto weggenommen wird. Wir wollen nicht 
an Symptomen herumkurieren, sondern an den 
Kern des Übels herangehen. Die Zeit der Halb-
heiten ist vorbei. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das haben wir 
schon mal gehört!) 

Das erste, was unternommen werden muß, ist, die 
weitere Aufblähung der Verwaltung sofort abzu-
stoppen und zu verhindern, daß der Staatsapparat 
von Jahr zu Jahr immer größer wird. Wenn dieses 
Ziel erreicht ist, nämlich, daß jetzt mit der wei-
teren Ausdehnung Schluß ist, dann haben wir zu-
nächst schon viel erreicht. Das heißt grundsätzlich 
Einstellungsstopp mit Ausnahme des normalen 
Nachwuchses. Gleichzeitig ist Hilfe — ich betone 
das ausdrücklich — beim Aufbau des Verteidi-
gungsministeriums zu leisten. Diese Arbeit ist vor-
dringlich und muß mit aller Beschleunigung in 
Angriff genommen werden, damit ein moderner, 
durchrationalisierter Apparat entsteht, ein Appa-
rat, der frei ist von allen überflüssigen Aufgaben. 

Ein weiteres Gebiet ist die Eindämmung der Ge-
setzesflut und die Überprüfung der Notwendig-
keit neuer Gesetze. Ist ein Gesetz aber unvermeid-
bar, dann soll es einfach und klar und mit einem 
Kostenvoranschlag über die entstehenden neuen 
Verwaltungskosten von der Spitze bis zur Orts-
stufe versehen sein, damit jeder Abgeordnete sich 
darüber klar ist, ob der Aufwand für dieses Ge-
setz auch verantwortet werden kann. Ein Muster 
für gesetzgeberischen Perfektionismus ist die vor 
wenigen Tagen vom Bundesrat angenommene ge-
setzliche Regelung der Mindestanforderungen an 
Schafböcke, obwohl allgemeine Körordnungen be-
stehen. Und das ist geschehen, obwohl wenige 
Augenblicke vorher der neue Bundesratspräsident 



2. Deutscher Bundestag — 110. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Oktober 1955 	5983 
(Dr. Bergmeyer) 
von Hassel sich für die notwendige Eindämmung 
der Gesetzesflut eingesetzt hatte. 

Die Hauptschuld an der Aufblähung aber tragen 
wir selbst, wir, die Gesetzgeber. Aber nicht nur 
wir, sondern auch die Wähler, die gesamte Bevöl-
kerung, die immer wieder nach dem Staate ruft. 
Dieser allgemeine Ruf nach dem Staate ist eine 
ganz wesentliche Ursache für das Übermaß der Ver-
waltungsarbeit. Hier haben Presse, Rundfunk und 
politische Parteien in Zukunft eine ungeheuer wich-
tige erzieherische Aufgabe zu erfüllen. Die Bevöl-
kerung ist sich ja gar nicht bewußt, daß neue und 
erweiterte Aufgaben immer wieder neue Ausgaben 
erfordern, die dann im Wege höherer Lasten auf 
sie selber zurückfallen. 

Nun sind die Schuldigen aber nicht nur der Ge-
setzgeber, also das Parlament, bzw. die Wähler; 
schuld an der Aufblähung ist vor allem auch die 
Bürokratie selber. Sie nutzt die Gelegenheit. Krebs-
artig wuchern die Behörden aller Stufen und Ar-
ten. Ein Mitglied des Rechnungshofs vor 1933 soll 
einmal gesagt haben: Wenn man einer Bürokratie 
ohne besondere Aufgabe ein großes Bürohaus zur 
Verfügung stellt, so kann diese aus sich selbst 
heraus sich so stark beschäftigen, daß sie nach we

-

nigen Jahren einen Erweiterungsbau von ent-
sprechender Größe und entsprechendem Personal 
benötigt. Jeder Referent hat den Ehrgeiz, sein Ar-
beitsgebiet als besonders wichtig erscheinen zu las-
sen. Wo früher ein Regierungsrat saß, sitzt heute 
ein Regierungsdirektor oder Ministerialrat. Sachen, 
die von einem Amtsrat entschieden werden könn-
ten, werden hinaufgetrieben bis zum Abteilungs-
leiter. Minister kümmern sich um Bagatellsachen, 
die früher kaum Assessoren oblagen. Ein Bundes-
ministerium ist an 670 Ausschüssen beteiligt. Stel-
len Sie sich einmal vor, wie viele Beamte dadurch 
festgelegt und ständig beschäftigt werden müssen, 
nur um den Wünschen mancher Interessenten zu 
entsprechen! 

Aber wir haben nicht nur zuviel Staat, der in 
jede Privatsphäre eindringt. Wir haben vor allem 
zuviel Zentralstaat, der alles, was kommt, in seine 
Klauen nimmt. Es braucht nicht alles vom Zentral-
staat gemacht zu werden, weil dann ein Ratten-
schwanz von Prüfungen, von Nachweisungen, von 
Reglementierungen vom Zentralstaat durch alle 
Instanzen hindurch bis unten hin die Folge ist. 
Deshalb sollte eine Verlagerung der Aufgaben 
nach unten erfolgen. Dort, wo die Aufgaben an-
fallen, sollen sie erledigt werden, in eigener Ver-
antwortung. Man sollte nicht erst auf Weisungen 
von oben warten. 

Ich komme damit zum Aufgabenabbau und zur 
Rationalisierung der Verwaltung. Beim Aufgaben-
abbau handelt es sich um die mühselige Klein-
arbeit, zu ermitteln, welche Aufgaben wegfallen, 
welche Aufgaben einfacher gestaltet werden kön-
nen, wie eingeschränkt werden kann, z. B. wegen 
Doppelarbeit oder Überschneidungen, wieweit Auf-
gaben von Stellen außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung übernommen werden können. Die Frage-
stellung lautet nicht mehr: was kann die öffent-
liche Hand betreiben?, sondern: was m u B unbe-
dingt von ihr noch durchgeführt werden? 

Der Aufgabenabbau ist also entscheidend, und 
hier muß die Axt angesetzt werden. Ich habe eine 
ganze Reihe von praktischen Beispielen der Presse 
bereits genannt, so daß ich sie hier nicht noch ein-
mal zu wiederholen brauche. 

Ein weiteres Kapitel ist die Überprüfung uralter 
Gesetze daraufhin, ob sie nicht veraltet sind, neu 
kodifiziert, übersichtlicher und 'einfacher gestaltet 
werden müssen. 

Die Ausgaben auf der ganzen Linie müssen rück-
sichtslos eingeschränkt werden. Insbesondere ist 
ein grundsätzliches Verbot der Errichtung öffent-
licher Dienstbauten zu erlassen. Die Haushaltspläne 
sind so knapp auszugleichen, daß nur noch Mittel 
für das unbedingt Notwendige zur Verfügung 
stehen. Unter dem Zwang der Diktatur der leeren 
Kassen hört die Verwaltung auf, aus dem Vollen zu 
wirtschaften und die Haushaltsreste zu verpulvern. 
Die Voranschläge müssen die Einnahmen bis zum 
Rand des Defizits senken. Erst dann beginnt die 
Kunst der öffentlichen Hand, mit wenigen Mitteln 
Wirksames zu gestalten und zu schaffen. 

Ich komme nunmehr zur Rationalisierung der 
Verwaltung. Wir haben viel zuviel Leerlauf. Es 
fehlt das richtige Verhältnis zwischen Aufwand 
und Erfolg. Die gegenwärtigen Aufgaben können 
billiger und rationeller wahrgenommen werden. 
Ebenso ist der Leistungsgrundsatz in das Beamten-
recht mit einzubauen. Die Rationalisierung der 
öffentlichen Verwaltung gehört zu den vordring-
lichsten Aufgaben der modernen Gesellschaft. Für 
die höherwertige Leistung könnte unbedenklich 
eine bessere Besoldung gewährt werden. Es ist ein-
mal gesagt worden: Gebt mir  die  Hälfte der 
Beamten, aber qualifizierte. 

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich 
Ihnen kurz einige Beispiele 'für die Notwendigkeit 
der Rationalisierung geben. Die Akte eines Kriegs-
beschädigten, der 70 % erwerbsgemindert ist, geht, 
wenn sein Verfahren durch die Instanzen läuft, 
durch die Hände von wenigstens 28 bis 30 Beamten 
und Angestellten. Dazu kommt bei der Sozialver-
sicherung, wenn auch das Verfahren für seine 
Invalidenrente durch die Instanzen läuft, etwa die 
gleiche Zahl anderer Beamter: alles in allem rund 
60 Verwaltungsbeamte, Ärzte und Richter für 
einen einzigen Rentner. Dann möchte ich auf das 
verweisen, was Herr Kollege Lücke vor dem Hohen 
Hause bereits angeschnitten hat, als er darauf hin-
wies, daß die Antragsformulare für die Erstellung 
einer Wohnung im sozialen Wohnungsbau anein-
andergereiht eine Länge von über 130 m aus-
machen. 

Auf der anderen Seite aber einige erfreuliche 
Mitteilungen. Die Bundesstelle für den Warenver-
kehr — jetzt Bundesamt für gewerbliche Wirt-
schaft — hatte nach einem Bericht des Bundesrech-
nungshofs im Jahre 1953 717 Beamte und Ange-
stellte. Das Bundeswirtschaftsministerium hat 

 diese Zahl auf 350 reduziert. Störungen sind da-
durch nicht eingetreten. Ich kenne ein Bundes-
ministerium, das nach mir gemachten Angaben mit 
drei Viertel seiner Beamten und Angestellten ohne 
weiteres auskommen würde. Von zwei weiteren 
Bundesministerien sind außerdem sehr weit-
gehende Vereinfachungsvorschläge gemacht wor-
den. 

Ich komme jetzt zum Schlußkapitel, nämlich zu 
der Frage, welchen Weg wir zur Verwirklichung 
der Vereinfachung beschreiten wollen. Ihnen liegt 
die Drucksache 1383 (neu) vor. Danach soll ein 
unabhängiger Ausschuß aus Vertretern des Bun-
destages, des Bundesrates, der Bundesregierung, 
der kommunalen Spitzenverbände und aus sonsti-
gen Sachverständigen von der Regierung eingesetzt 
werden. Der Ausschuß wird nicht aus Interessen- 
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ten oder Persönlichkeiten, die Einzelinteressen 
wahrnehmen möchten, besetzt sein, sondern nur 
aus wirklich unabhängigen Experten allererster 
Qualität. Wir hätten damit gewissermaßen einen 
unabhängigen Generalstab, der das Ganze sach-
gerecht steuert. Er wird die Mittel und Wege fin-
den und zeigen, die für eine totale Reform an 
Haupt und Gliedern und auf allen Sachgebieten 
notwendig sind. 

(Zuruf von der Mitte: Also noch eine 
Behörde!) 

Dabei wünschen wir — ich wiederhole das noch-
mals — eine enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Ländern und Gemeinden. Die Vor-
schläge des Ausschusses werden der Öffentlichkeit 
übergeben. Die Öffentlichkeit der Arbeit des Aus-
schusses ist also ein sehr wichtiges Mittel zur 
Durchsetzung der erarbeiteten Vorschläge. Die 
Initiativanträge der Fraktionen des Bundestages 
und  der  Länderparlamente werden ebenfalls zur 
Verwirklichung der Aufgabe beitragen. Außerdem 
wird der Ausschuß bei jedem einzelnen Vorschlag, 
den er macht, im einzelnen die  Wege angeben, die 
zu seiner Verwirklichung zu gehen sind, und das ist 
ja wohl das Entscheidende. Ich denke mir auch eine 
enge Verzahnung zwischen diesem Ausschuß und 
den entsprechenden Ausschüssen der Länder. 

Ferner bin ich der Meinung, daß die Stellung der 
Organisations- und Finanzreferenten — wir Rön-
nen sie auch Vereinfachungsreferenten nennen — 
in  den obersten Bundesbehörden verstärkt werden 
sollte, daß sie mit Vetorecht gegen Anträge und 
Vorschläge der verschiedenen Abteilungen einer 
Bundesverwaltung ausgestattet sein sollten und 
das Recht haben müßten, bestimmte Ausgaben zu 
beanstanden. Diese unabhängigen — das betone ich 
— Referenten würden dann auch in enger Zusam-
menarbeit mit dem Ausschuß stehen. Es wird dafür 
gesorgt werden, daß in diesem Ausschuß gehandelt 
und daß keine unproduktive oder rein theoretische 
Arbeit geleistet wird, damit wir schnellstens zu 
praktischen Ergebnissen kommen. 

Nun, meine Damen und Herren, zum Schluß 
eine herzliche Bitte an die Opposition. Die Durch-
führung der Verwaltungsreform sollte nicht zum 
Gegenstand parteipolitischer Erwägungen gemacht 
werden, sondern ein heiliges, unaufschiebbares 
Anliegen aller sein, ohne Ansehen der politischen 
Partei, der Konfession und dergleichen. Ich habe 
den neuen Antrag — den Ergänzungsantrag der 
SPD – hier vorliegen. Er stellt sich grundsätzlich 
hinter den Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Ich 
glaube, daß wir im großen und ganzen hinter die-
sen Vorschlägen stehen werden. 

Wir wollen jetzt nicht über Kleinigkeiten stol-
pern, sondern anfangen. Wir können jetzt auch 
keine Skeptiker oder ewigen Verneiner gebrau-
chen, die jede Arbeit hemmen. Was wir bei dieser 
fast übermenschlichen Arbeit brauchen, sind Opti-
misten und Mitarbeiter, die mit neuem Schwung 
an dieses große Werk herangehen. Ich hoffe, daß 
auch unser hochverehrter Herr Bundeskanzler die 
wichtige Frage der Verwaltungs- und Staatsver-
einfachung persönlich aufgreift, uns jetzt auch auf 
diesem wichtigen innerpolitischen Gebiete seine 
volle Unterstützung zuteil werden läßt und sich 
mit seiner ganzen Person hinter diese Aktion stellt. 

Ich beantrage daher namens meiner Fraktion die 
Überweisung an den Ausschuß für innere Verwal-

tung als federführenden und an den Haushaltsaus-
schuß als mitberatenden Ausschuß. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Vogel. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Jetzt kommt 
der Korreferent! — Lachen bei der SPD. — 

Unruhe.) 

Dr. Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, daß 
selten eine an sich durchaus diskutierfähige Ange-
legenheit schlechter begründet worden ist, als es 
diesmal der Fall war. 

(Beifall in  der  Mitte.) 

Ich stehe auch nicht an, in aller Form namens mei-
ner Freunde mein Bedauern darüber auszuspre-
chen, daß hier eine Angelegenheit, die die Frak-
tion mit ihrem Namen deckt und die sie im Prin-
zip durchaus für richtig hält, mit Wendungen be-
gründet worden ist, die wir ablehnen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Auf der andern Seite möchte ich in aller Klarheit 
folgendes sagen: — — 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Aber wahr 
ist es doch im einzelnen, was er gesagt hat!) 

— Wenn Sie das mit unterschreiben wollen? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Vor allem 
die Zahl der Ministerien, Herr Kollege 

Vogel!) 

— Wir können uns über Ministerien ja immer 
unterhalten; das wissen Sie. Wir sind für solche 
Dinge durchaus aufgeschlossen. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Verspre

-

chen Sie nicht zu viel! — Weitere Zurufe 
von der SPD.) 

Sie wissen, daß wir bei der Debatte über diese 
Dinge in voller Klarheit erklärt haben, daß be-
stimmte politische Entscheidungen nicht in einen 
Topf mit Verwaltungsvereinfachungsmaßnahmen 
geworfen werden sollen. Das hat gar nichts mitein-
ander zu tun. Darüber sind wir uns, glaube ich, 
völlig einig. Aber wir dürfen hier nicht das Kind 
mit dem Bade ausschütten und Vorwürfe gegen die 
Verwaltung als solche richten, die uns, meine Da-
men und Herren, selber treffen. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Wenn dieses Hohe Haus nicht eine solche Unzahl 
von Gesetzen beschließen würde, wäre es auch 
nicht notwendig, draußen den Verwaltungsapparat 
entsprechend zu erweitern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich habe keineswegs die Absicht, diese Debatte, 
die wir nicht wünschen und die wir heute jeden-
falls nicht in diesem Umfang führen wollen, zu 
vertiefen. Ich könnte darüber eine Stunde lang 
Ausführungen machen, um das zum Teil wieder 
zurechtzurücken, was vorher den Anschein er-
wecken konnte, als ob meine Fraktion die Absicht 
hätte, die Verwaltung als solche zu verdammen 
und ihr Vorwürfe zu machen, die weiß Gott zu 
einem großen Teil nicht berechtigt sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Außerdem möchte ich eins in aller Klarheit fest-
stellen: Wer die mühsame, mehr als mühsame Ar- 
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beit des Haushaltsausschusses kennengelernt hat — 
und ich würde Herrn Kollegen Bergmeyer sehr 
dringend einladen, sich als Hospitant an dieser 
Arbeit zu beteiligen —, 

(Lachen bei der SPD) 

der würde doch zumindest Respekt davor gewon-
nen haben, was dort in 44 langen Sitzungen vor 
der Verabschiedung des letzten Haushalts an Ein-
sparungen erarbeitet worden ist. Das Hohe Haus 
hat mit großer Mehrheit den Antrag meines Kolle-
gen Brese angenommen, wonach jeder vierte frei-
werdende Posten eingespart wird. Das ist eine 
Maßnahme, meine Damen und Herren, die, auf 
weite Sicht gesehen, mehr Einsparungen bringen 
wird als der Antrag, der uns heute vorliegt. 

(Zuruf vom GB/BHE: Das war aber eine 
Überraschung!) 

Wir sind auf der anderen Seite der festen Über-
zeugung, daß man für die Vereinfachung und für 
die Verkürzung des Kompetenzweges etwas tun 
sollte. Dem dient auch der Antrag. Sie werden das 
erkennen, wenn Sie ihn aufmerksam durchlesen. 
Es läßt sich daraus etwas machen. Aber, meine Da-
men und Herren, der schärfste Appell muß an uns 
selbst gerichtet werden. Entweder wir beachten bei 
künftigen Gesetzen, welche Ausgaben sie verur-
sachen und welche neuen Verwaltungen sie be-
dingen, oder jede Anstrengung zur Verminderung 
der öffentlichen Verwaltung wird nutzlos sein. 
Damit will ich ganz kurz schließen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Menzel. 

Dr. Menzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach der Anklagerede, die Herr Kol-
lege Dr. Bergmeyer gegen die Bundesregierung 
gehalten hat, könnte ich es mir an sich sehr ein-
fach machen. Aber ich will es mir nicht einfach 
machen; denn die Fragen um eine Verwaltungs-
reform sind nicht so einfach, sie sind sehr kom-
plex, und je mehr man sich mit ihnen befaßt, desto 
mehr sieht man, wie schwierig und heterogen alle 
diese Probleme sind. 

Für den Bundestag ist diese Aussprache über 
eine Verwaltungsreform die erste ihrer Art. Diese 
Debatte wird zeigen, wie machtlos wir geworden 
sind — das soll kein abwertendes Urteil, sondern 
nur die Feststellung von Tatsachen sein — gegen-
über der Allmacht der Bürokratie und gegenüber 
der Entwicklung des modernen Staates in den 
letzten Jahrzehnten, vor allem seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts. Die Bemühungen um eine 
Verwaltungsreform sind nicht neu. Bei jedem Wahl-
kampf, sei es im Bund, sei es in den Ländern, wird 
sie neu angekündigt. Dann werden Sonderaus-
schüsse in den Ländern eingesetzt, und nachher 
stellt man fest, daß die Verwaltungen doch immer 
wieder umfangreicher geworden sind als vor Ein-
setzung der Sonderkommisionen. 

Die Schwierigkeit, meine Damen und Herren, be-
steht nämlich gar nicht darin, eine Verwaltungs-
reform zu fordern — das haben im letzten Jahr-
hundert schon viele getan —, die Schwierigkeiten 
beginnen erst, wenn man versucht, sich einmal 
konkrete Vorstellungen darüber zu machen, was 
denn nun zu geschehen habe. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Insofern befriedigt uns der von Herrn Kollegen 
Dr. Bergmeyer ausgegangene und nunmehr von 
seiner Fraktion übernommene Antrag nicht ganz, 
weil er sich im wesentlichen noch darauf be-
schränkt, ein bestimmtes Verfahren vorzuschlagen, 
während unser Ergänzungsantrag — insofern halte 
ich ihn für besser — sich bemüht, zugleich darüber 
etwas zu sagen, von welchen konkreten Vorstellun-
gen der Ausschuß, den wir grundsätzlich bejahen, 
auszugehen hat. Auch die Herren Antragsteller 
haben offensichtlich dieses Dilemma gemerkt, 
wenn sie beantragen, daß diesem Ausschuß alle 
Denkschriften, „die auf diesem Gebiet seit 1910 ab-
gefaßt worden seien, vorgelegt werden müßten". 
Aber meine Herren Antragsteller, ist Ihnen nicht 
klargeworden, daß das Waggonladungen von Alt-
papier sein würden? Der Ausschuß würde nicht nur 
in diesem Altpapier ersticken, sondern sich von vorn-
herein alle Chancen zu produktiven Vorschlägen 
verbauen. Er würde in Gutachten ersticken, die da-
mals, 1910, von ganz anderen Vorstellungen aus-
gegangen sind, von Vorstellungen über eine Situa-
tion, die mit der heutigen gar nicht mehr ver-
gleichbar ist. Ich glaube, es wäre viel besser, wenn 
der Ausschuß völlig von neuem anfangen und nicht 
erst Unterkommissionen einsetzen müßte, die nur 
in den alten Akten blättern würden, ohne daß 
etwas dabei herauskäme. In der Tat dürfen die 
Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, nicht über-
sehen werden. Ich sagte schon: je mehr man in eine 
einzelne Verwaltungsorganisation hineinleuchtet, 
desto mehr türmen sich die Bedenken gegenüber 
Reformvorschlägen auf. 

Im allgemeinen wird immer noch viel zuwenig 
erkannt, wie sich die Aufgaben des Staates, begin-
nend in der Mitte des vorigen Jahrhunderts und 
dann sich fortsetzend bis nach dem zweiten Welt-
kriege, verlagert und vermehrt haben. Die Ent-
wicklung vom Polizei- zum Rechtsstaat und dann 
später vom reinen Rechtsstaat zum modernen 
Wirtschafts-, Sozial- und Wohlfahrtsstaat hat auch 
den Aufbau der Organisation unserer Verwaltung 
tiefgreifend beeinflußt; sie hat die Aufgaben der 
Bürokratie erheblich vermehrt. Da sind, um nur 
einige neu hinzugekommene Aufgaben zu erwäh-
nen, nach dem ersten Weltkrieg erstmalig die Pro-
bleme der Kriegsopferversorgung, dann die Schaf-
fung von Siedlungsmöglichkeiten durch das Reichs-
siedlungsgesetz, die Bodenreform und schließlich, 
um einmal etwas längst Vergessenes wieder ins 
Gedächtnis zurückzurufen, die Aufwertungsämter 
als Folge der damaligen Geldentwertung. 

Diese Entwicklung hat sich nach dem zweiten 
Kriege in einem erheblichen Maße fortgesetzt. Da 
sind die Probleme um den Wiederaufbau unserer 
zerstörten Städte, die man nur durch die Errichtung 
neuer Verwaltungen für den Wiederaufbau lösen 
konnte. Oder nehmen Sie die Organisationen zur 
Bewältigung der Vertriebenenprobleme und des 
Flüchtlingselends. Denken Sie an die vermehrte 
Kriegsopferversorgung, an die Spätheimkehrer 
und ihre Betreuung oder die Besatzungskosten-
ämter. Oder nehmen Sie einmal etwas, was wir 
alle als etwas erfreuliches Neues in unserem Staat 
nach 1945 begrüßt haben, die neuen Gerichte: Bun-
desverfassungsgericht, der Ausbau der Landesver-
waltungsgerichte zum Schutz des einzelnen Staats-
bürgers, die Entschädigungsämter für die Opfer 
des Faschismus. 

Das sind alles Aufgaben, vor denen der Staat 
vor einem Jahrhundert gar nicht stand, woran er 
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auch gar nicht denken konnte. Ist es ein Wunder, 
wenn sich die Zahl der öffentlichen Bediensteten 
von 1925 bis heute fast verdoppelt hat? Oder ist es 
ein Wunder, daß im Jahre 1913, wenn ich einmal 
die Haushaltsziffern durch die Zahl der Bevölke-
rung teile, an Ausgaben auf den Kopf der Be-
völkerung nur je 125 Mark entfielen?; im Jahre 
1925 waren es schon 230 Mark, und heute sind es 
rund 1000 DM. Ich weiß, daß die Kaufkraft von 
heute nicht vergleichbar ist mit dem Kaufpreis von 
damals. Was ich mit diesen Zahlen beweisen will, 
ist lediglich, zu zeigen, in welche Entwicklung wir 
im letzten Jahrzehnt hineingeraten sind. Hätte 
der Staat versucht, sich von der Lösung aller die-
ser neuen Probleme fernzuhalten, er wäre doch 
gegenüber der Bevölkerung, gegenüber dem ein-
zelnen Staatsbürger in eine hoffnungslose und ge-
radezu tödliche Isolierung geraten; denn die Masse 
der Bevölkerung sah doch vor allem seit der zu-
nehmenden Industrialisierung, weil der einzelne, 
auf sich allein gestellt, hilflos sein mußte, in diesem 
Staate jenes Wesen, das bereit war, ihm im Falle 
der Not, der Krankheit, der Invalidität zu helfen. 
Darum durfte sich der Staat diesen Problemen gar 
nicht entziehen. 

Ich sage das vorweg, meine Damen und Herren, 
um nicht durch eine oberflächliche Propaganda, die 
immer wieder mit der Forderung nach einer Ver-
waltungsreform verbunden wird, draußen falsche 
Vorstellungen entstehen zu lassen. Wir müssen die 
Dinge auf das konkrete Maß zurückführen und 
sehen, daß bei dem Wesen des modernen Staates 
der Beschneidung der Verwaltung gewisse Gren-
zen gesetzt sind. 

(Abg. Dr. Mocker: Sehr gut!) 

Diese Entwicklung zum modernen Staat ist des-
halb auch die große Hypothek, die auf allen Über-
legungen für eine Verfassungsreform lastet. Selbst 
ein so kenntnisreicher Mann, einer der besten Ver-
waltungswissenschaftler, den Deutschland jemals 
gehabt hat, Gustav von Schmoller, ist als Vor-
sitzender der 1914 eingesetzten Verwaltungs

-

reformkommission schließlich an der Entwicklung 
gescheitert, die die deutsche Verwaltung nach 
1914/1918 genommen hat. 

Aber — und hier wende ich mich insbesondere 
an Kollegen Bergmeyer — von dieser Entwicklung 
ist auch die Wirtschaft nicht verschont geblieben. 
Herr Kollege Bergmeyer kommt aus der Wirt-
schaft. Gerade sie hat seit jeher nach einer Ver-
billigung, nach einer Vereinfachung des staatlichen 
Verwaltungsapparats gerufen. Aber ist denn die 
Industrie nicht den gleichen Weg wie die öffent-
liche Hand gegangen? Ist sie denn jemals bereit 
gewesen, vor ihrer eigenen Türe zu kehren? Haben 
wir bei ihr nicht die gleiche Entwicklung hinsicht-
lich des verwickelten Verwaltungsaufbaus, hin-
sichtlich der monströsen Verwaltungspaläste in der 
Wirtschaft wie beim Staat? Haben wir nicht auch 
in der Wirtschaft eine Entwicklung, die zum Teil 
noch das Maß dessen überschreitet, was wir heute 
bei der öffentlichen Hand leider feststellen 
müssen? 

(Allgemeine lebhafte Zustimmung.) 

Nordrhein-Westfalen hat nicht weniger als 20 In-
dustrie- und Handelskammern. In Düsseldorf stan-
den bereits vor einigen Jahren nicht weniger als 
300 Wirtschaftsverbände im Telefonbuch. In Köln 
waren es nicht weniger als 42 Bundesverbände. So 
hat die Wirtschaft ihre Verwaltungen in einem 

viel schnelleren Tempo ausgebaut, als es der Staat 
jemals getan hat. Daher sind wir skeptisch und 
mißtrauisch, wenn gerade aus jener Ecke der Ruf 
nach einer Verbilligung der Verwaltung kommt, 
die selber nicht bereit ist, sich mehr zu beschei-
den, sondern ihre Betriebswirtschaft und ihre Be-
triebsbürokratie auf Kosten des Konsumenten 
über das rechte Maß hinaus aufbaut. 

(Zustimmung bei der SPD und beim 
GB/BHE.) 

Der Antrag des Kollegen Bergmeyer hat damals 
viel Aufsehen erregt. Das ist verständlich. Fragen 
der Verwaltungsreform sind immer beliebt, weil 
mancher glaubt, dabei wegen eines ablehnenden 
Bescheides, den er bei irgendeinem Antrag bekom-
men hat, sein Mutehen kühlen zu können. 

Aber, Kollege Bergmeyer, noch-überraschter war 
man, als die Antragsteller dann beim ersten Anlauf 
Angst vor der eignen Courage bekamen. Als die 
SPD-Fraktion bei den Haushaltsberatungen nicht 
nur die Streichung überflüssiger Ministerien, son-
dern auch die Streichung einiger Baufonds, Ein-
schränkungen bestimmter Geheimfonds forderte, 
wurden diese unsere Anträge ausgerechnet auch 
durch die Antragsteller von heute zu Fall gebracht. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Zurufe von 
der Mitte.) 

Vergleichen Sie die Größe des Kabinetts von 1949 
und heute! Daß man bei der  Einrichtung von Son-
derministerien nach wie vor ein schlechtes Gewis-
sen hat, ergibt sich schon daraus, daß man die 
Blöße dieser etwas nackten Ministerien immer 
wieder dadurch zu bemänteln sucht, daß man ihnen 
so kleine Angelegenheiten zukommen läßt, — die 
Wasserwirtschaftsfragen Herrn Kraft, die Mittel-
standsfragen Herrn Schäfer und die Atomfragen 
jetzt Herrn Strauß. Es bleibt nur einer übrig, der 
nichts bekommen hat. 

Denken Sie auch an das Feuerwerk, das damals, 
1953, die Regierung von Nordrhein-Westfalen ver-
anstaltete, als sie der erfreuten Öffentlichkeit mit-
teilte, sie werde an einen radikalen Abbau der Ver-
waltung herangehen, von den sechs Regierungs-
präsidenten würden nicht weniger als vier ver-
schwinden und auch die staatlichen Aufgaben 
werde man abbauen. Das ist alles kläglich zusam-
mengebrochen. Wir haben heute noch so viele Re-
gierungspräsidenten wie früher, wir haben sogar 
eine Vermehrung der Mittelinstanzen in Nord-
rhein-Westfalen, indem man nicht nur die Mittel-
instanz der Regierungspräsidenten gelassen, son-
dern darüber hinaus eine neue Mittelinstanz in der 
Form der beiden alten Provinzialverbände als 
Landschaftsverbände geschaffen hat. 

(Zuruf des Abg. Stücklen.) 

— Herr Kollege Stücklen, sicherlich gibt es das 
woanders auch, aber nachdem wir sie in Nord-
rhein-Westfalen Gott sei Dank abgeschafft hatten, 
um eine Vereinfachung durchzuführen, lag über-
haupt keine Veranlassung vor, erneut eine zweite 
Mittelinstanz zu schaffen. 

(Sehr richtig! bei der  SPD. — Zuruf von 
der CDU/CSU: Zweckverband!) 

1950 hatte Nordrhein-Westfalen rund 100 000 öffent-
liche Bedienstete; aber nach der Ankündigung des 
Verwaltungsabbaus hatte Nordrhein-Westfalen ge-
nau 20 0/0 mehr Bedienstete. Selbst wenn ich die Poli-
zei herauslasse, die inzwischen verstaatlicht worden 
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war, ist das ein typisches Beispiel für das wirkliche 
Verhältnis von Propaganda und Wirklichkeit. 

Oder nehmen Sie den letzten Konflikt in Schles-
wig-Holstein, wo die Landesregierung — an der 
wir Sozialdemokraten ja nicht beteiligt sind — 
mitten  im Haushaltsjahr die Schaffung von mehr 
als hundert neuen Planstellen durchgedrückt hat, 
mit  der Begründung, wenn wir nächstens eine 
neue Wehrmacht hätten, brauche auch die Landes-
regierung Schleswig-Holstein mehr Planstellen für 
Zivilbeamte und Angestellte. 

Die Länderverwaltungen haben sich vergrößert, 
obwohl den Ländern seit 1949 erhebliche Auf-
gabengebiete abgenommen und auf den Bund ver-
lagert worden und obwohl seit 1950 weitere Zweige 
der Verwaltung ganz verschwunden sind, z. B. die 
Wirtschafts- und die Ernährungsämter. 

Wir sind begreiflicherweise skeptisch, ob die 
Länder bereit sein werden, Richtlinien, die hier — 
oder im Ausschuß — erarbeitet werden, zu akzep-
tieren. Aber ich glaube, daß trotz dieser Skepsis, 
die wir nach all den Erfahrungen der letzten 
Jahre haben, der Bundestag sich diesen Aufgaben 
nicht entziehen darf. 

(Zustimmung.) 

Zunächst müssen wir allerdings die leidige Frage 
der Zuständigkeit prüfen. Natürlich gäbe es ein 
reiches Betätigungsfeld auch dann, wenn wir uns 
auf die Verwaltung des Bundes beschränken müß-
ten und würden. Denn der Bund beschäftigt 
immerhin zur Zeit — ohne die Betriebsverwaltun-
gen von Post und Eisenbahn — rund 108 000 Per-
sonen. Wenn Sie es wenigstens da mit Ihrem An-
trag wirklich so meinen, wie es draußen gesagt 
worden ist, kämen wir schon ein gutes Stück wei-
ter. Denn Sie und wir haben schließlich die Mehr-
heit im Bundestag. 

Aber, meine Herren Antragsteller: wenn Sie sich 
mit Ihrem Antrag nur auf eine Reform der Bun-
desverwaltung beschränken, dann muß ich darauf 
hinweisen, daß Sie das doch hätten viel einfacher 
haben können, wenn Sie das, was Sie heute so laut 
fordern, schon vom Anbeginn des Aufbaues der 
Bundesverwaltung beherzigt hätten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie beklagen sich heute über die vielen Verwaltun-
gen, über die vielen Beamten und über die vielen 
Abgeordneten des Bundes und der Länder. Aber 
damals, als wir im Parlamentarischen Rat das 
Grundgesetz schufen, las man es anders. Natürlich 
— ich werde nachher noch einige Worte dazu sagen 
— akzeptieren wir den Föderalismus. Aber der 
Druck, den Ländern mehr Macht einzuräumen als 
dem künftigen Bund, was eine noch größere Appa-
ratur in den Ländern zur Folge gehabt hätte, ging 
doch damals gerade von Ihnen aus. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Es ist recht billig, sich heute hinzustellen und 
gegen das zu polemisieren, was man selbst geschaf-
fen und als großen Erfolg hingestellt hat und was 
man hätte von Anfang an vermeiden können, wenn 
man es wirklich gewollt hätte. 

Ich sagte, der Antrag Bergmeyer und der CDU 
beschränkt sich leider auf die Bundesverwaltung 
und auf die „Verbindung zwischen dem Bund und 
den Ländern". Wir aber sind der Meinung, daß das 
nicht ausreicht. Wenn wir der Sache wirklich auf 
den Grund gehen wollen, meine Damen und Her-

ren, müssen wir versuchen, mit den Vorstellungen 
über einen vernünftigen Verwaltungsaufbau, d. h. 
der Schaffung einer einfacheren, für den Staats-
bürger viel durchsichtigeren Verwaltungsorganisa-
tion, bis in die Länder und bis in die Gemeinden 
vorzudringen. Sonst bleiben unsere Bemühungen 
Stückwerk. Im öffentlichen Dienst der Länder und 
Gemeinden sind, nach einer Veröffentlichung des 
„Bulletins" vom 5. August dieses Jahres, zweiein-
halb Millionen Personen beschäftigt, also fünfund-
zwanzigmal mehr als im Bund. Schon aus diesen 
Zahlen sehen Sie, daß der Schwerpunkt unserer 
Bemühungen bei den Ländern und Gemeinden lie-
gen muß. Ich verweise auf Art. 83 ff. des Grund-
gesetzes, wonach alle Bundesgesetze von den Län-
dern auszuführen sind. Das heißt, was wir hier 
beschließen, bedeutet fast immer eine Vermehrung 
der Verwaltungsorganisation der Länder. 

Nun wissen wir natürlich, daß, wenn wir die 
Länder etwas an die — jetzt im freundlichen Sinne 
gemeint — Kandare nehmen wollen, das nicht 
leicht sein wird und daß die Unterschiedlichkeiten 
bei den Länderverwaltungen erheblich sind. Das 
fängt schon bei dem sehr heiklen Problem der 
Kompetenzverteilung zwischen der Regierung und 
den Selbstverwaltungskörperschaften an. Das Aus-
maß der Kommunalaufsicht ist — nicht nur in der 
Länder-Gesetzgebung, sondern vor allem auch in 
der täglichen Praxis der Administration — in dem 
einen Lande völlig anders als in dem anderen. 
Hier müßten wir, weil sich eine gute oder 
schlechte Gemeindeorganisation immer bis zum 
letzten Staatsbürger auswirkt, für den sich der 
Staat zumeist nicht im Bund, sondern in seiner 
Gemeindeverwaltung repräsentiert, um dieses 
Staatsbürgers willen versuchen, in etwa gewisse 
gleichmäßige und einheitliche Richtlinien vorzu-
schlagen. 

Ich denke an das leidige Problem der Sonderbe-
hörden, die Gott sei Dank in den Ländern weit-
gehend verschwunden sind, weil sie in einem poli-
tischen Zwielicht standen. Ich erinnere an das lei-
der auch nicht überall glücklich gelöste Problem 
der staatlichen und der kommunalen Polizei und 
ihr Verhältnis zu ihrer „Konkurrenz", dem Bun-
desgrenzschutz, und der Verwaltung des Paßwesens 
und des Zolldienstes. 

Ich sage dabei, um nicht mißverstanden zu wer-
den, ausdrücklich, wir wünschen nicht, daß auf 
allen diesen Gebieten eine Einheitlichkeit in den 
Ländern geschaffen wird. Aber wir sind der Mei-
nung, daß sich trotzdem gewisse allgemeingültige 
Grundsätze aufstellen lassen, um die Verwaltung 
der Länder durchsichtiger zu gestalten als bisher. 

Daher möchte ich namens meiner politischen 
Freunde folgendes sagen. Sollten die Länder, falls 
der Ausschuß wirklich zu vernünftigen, allseitig 
akzeptierten Vorschlägen kommen sollte, nicht be-
reit sein, diese Empfehlungen anzunehmen — 
wenn auch vielleicht von Fall zu Fall etwas nuan-
ciert —, dann wären wir unter Umständen zu einer 
Verfassungsänderung bereit, damit der Bund die 
Länder anhalten könnte, das zu tun, was ihnen 
frommt. Es wäre auch zu überlegen — das zu 
untersuchen wird eine weitere Aufgabe des Aus-
schusses sein —, ob die Mitglieder jener Kommis-
sion nicht vom Bundespräsidenten ernannt werden 
sollten, damit sie sich unabhängiger fühlen und 
ihre Vorschläge draußen nachdrücklicher zur 
Kenntnis genommen werden würden. Ich sage, das 
ist eine Überlegung, die wir anstellen müssen. Die 
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endgültige Entscheidung wird davon abhängen, 
was  der  Ausschuß erarbeiten wird. 

Wir hoffen aber — und das ist wirklich unser 
ehrlicher Wunsch —, daß es solcher Mittel gegen-
über den Ländern nicht bedarf. Denn die Länder 
waren, ehe der Bund entstand, durchaus bereit, 
sich auf vielen Gebieten über einen einheitlichen 
Aufbau eines Teiles ihrer Verwaltungen zu eini-
gen und zu verständigen. 

Ich erinnere — die Zeit ist manchmal sehr kurz-
lebig, und es ist gut, wieder daran zu denken — an 
die einstimmigen Beschlüsse des Zonenbeirats von 
Godesberg vom 13. Juni 1946, in denen für den Be-
reich der britischen Zone Richtlinien gegeben wur-
den, wie die Länder nicht nur hinsichtlich ihrer 
Grenzziehung, sondern auch hinsichtlich ihrer 
inneren Verwaltung aufgebaut werden sollten. 

Ich erinnere an die sehr eingehenden Denk-
schriften und Vorschläge der kommunalen Spitzen-
verbände, des Landkreistages, des Städtebundes 
und vor allem an die Denkschriften und sehr kla-
ren Vorschläge des Städtetages über den Aufbau 
der Selbstverwaltungskörperschaften. Sie haben, 
Herr Kollege Bergmeyer, die Zweigleisigkeit der 
Kommunalverwaltung in Nordrhein-Westfalen 
kritisiert. Ich war es ja, der im Lande Nordrhein-
Westfalen einer der Vorkämpfer der alten kollegia-
len Magistratsverfassung war, und ich habe mich 
bis zum letzten gegen die auch von Ihnen mit 
Recht kritisierte Zweigleisigkeit der  neuen Städte-
ordnung gewehrt. Aber, Herr Kollege Bergmeyer, 
es war Ihre Fraktion im Landtag Nordrhein-West-
falen, die darauf bestand, dieses System der Zwei-
gleisigkeit endgültig in unsere Städteordnung zu 
übernehmen. 

Ich erinnere schließlich an die Meinberger Be-
schlüsse der Innenminister vom Mai 1948 über 
den einheitlichen Aufbau der Polizei in den Län-
dern. 

Meine Damen und Herren, bei den Vorstellungen 
von den Möglichkeiten einer Verwaltungsreform 
gehen wir von folgenden Grundsätzen aus. Zu-
nächst müssen wir uns darüber klar sein — und 
wir sollten das auch nach draußen mit aller Offen-
heit und mit Mut vertreten —, daß sich eine Ver-
waltungsreform nicht erschöpfen kann in dem Her-
umstreichen an dieser oder jener Planstelle oder 
an diesem oder jenem Sachtitel. Natürlich sind wir 
für jede Einsparung, das ist ganz selbstverständ-
lich. Aber dies er Teil der Überlegungen ist 
und kann nur der geringste Teil einer Verwaltungs-
reform sein. Denn die Planstellen und damit der 
Umfang des Personal- und Verwaltungsapparates 
sind doch nur eine Folge richtiger oder falscher 
Verwaltungsorganisation und einer richtigen oder 
falschen Aufteilung der Funktionen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden. Zweifellos ist eine Ein-
sparung von Planstellen und bei den Sachtiteln 
sehr dankenswert, und hier könnten sich die Lan-
desrechnungshöfe und die Gemeindeprüfungsämter 
noch reichlich betätigen. Man hat früher viel über 
die Preußische Oberrechnungskammer gelästert, 
und über sie ist manche gute Anekdote durch die 
Amtsstuben gegangen. Aber ich meine, es wäre 
manches auch bei uns besser und der Staatsbürger 
könnte wirklich manchen Taler sparen, wenn der 
Geist der alten Preußischen Oberrechnungskammer 
bei uns umginge. 

(Allseitiger Beifall. — Abg. Dr. Dresbach: 
Ein Sozialdemokrat bringt ein Hoch auf 

Preußen aus! — Heiterkeit.) 

— Wir Sozialdemokraten waren ja nie schlechte 
Preußen, Herr Dresbach! 

(Abg. Dr. Dresbach: Sehr schön! — Beifall 
bei der SPD.) 

Das haben Sie vor allem bei der Preußen-Regie-
rung von 1918 bis 1933 gesehen. 

(Abg. Dr. Dresbach: Auch vorher, Herr 
Menzel! Vorher war es auch nicht so 
schlecht! Da wollen wir unseren Bayern 

nicht glauben, was sie da sagen! 
Heiterkeit.) 

— Mit d e r Begründung wäre ich einverstanden. 

Ein zweiter, mehr theoretischer Grundsatz, der 
sich aber in der Praxis ausbauen ließe: Ich meine 
eine bessere Verteilung der Verwaltungsverant-
wortung. Ich habe manchmal den Eindruck, daß die 
Vielheit der Behörden hier und dort dazu führt, 
daß die Einheit der Verwaltung und die Klarheit 
der Verwaltungsverantwortung sich verwischt, 

(Abg. Dr. Strosche: Richtig!) 

d. h. daß, wenn in der Verwaltung einmal etwas 
schiefgegangen ist, sich immer einer auf den ande-
ren als den wahren Schuldigen beruft. Das ist ein 
anonymes Kollegialsystem, das wir nicht gebrau-
chen können. Nur durch solche klaren Grenzzie-
hungen können wir Überschneidungen und Rei-
bungen zwischen den Verwaltungen vermeiden. Sie 
ersehen aus unserem Antrag*), daß wir vor allem 
hinsichtlich der Bundesoberbehörden Zweifel und 
Bedenken haben. Je weniger Oberbehörden wir 
haben — es werden nicht alle zu vermeiden sein, 
das wissen auch wir —, desto weniger besteht die 
Gefahr von Doppelzuständigkeiten und Reibungs-
verlusten. 

Nun noch zwei positive Forderungen. Bei allem 
Respekt, auch bei dem Ausbau parlamentarischer 
Vertretungen bescheiden zu bleiben, werden wir 
uns dagegen wehren, daß eine Verwaltungsreform 
etwa dazu führt, irgendeinen Verwaltungsapparat 
der politisch-parlamentarischen Kontrolle zu ent-
ziehen. Das gilt auch für die Gemeinden. Es darf 
nicht dahin kommen, daß sich durch Herumstrei-
chen an den Vertretungen — ich meine hier spe-
ziell die Gemeindevertretungen — die Behörden 
einer effektiven Kontrolle der jeweiligen politi-
schen Vertretung entziehen könnten. 

(Abg. Dr. Vogel: Darin sind wir uns völlig 
einig!) 

Und die zweite Forderung, an der gerade uns 
liegt und an der wir auf Grund gewisser Erfah-
rungen in den Ländern unbedingt festhalten: Wir 
würden uns dagegen wenden, daß eine Verwal-
tungsreform lediglich als Vorwand dafür benutzt 
werden würde, soziale Errungenschaften, sei es im 
Bund, in den Ländern, in den Gemeinden oder 
auch in der Wirtschaft, abzubauen. 

(Lebhafte Zustimmung bei der SPD. — 
Abg. Kunze: Sehr richtig! — Abg. Dr. 

Strosche: Sehr gut!) 

Denn der wirtschaftlich, der sozial Schwache 
braucht den Staat, gerade er! Es wäre ein ver-
hängnisvoller Schritt des Staates, wenn er unter 
dem Vorwand einer Verwaltungsreform solche 
Errungenschaften der modernen Zeit abbauen 
wollte. 

(Abg. Dr. Conring: Daran denkt keiner!) 

*) Siehe Anlage 4. 
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Noch ein weiterer Gesichtspunkt: Die Verwal-
tungsreform im Bund, in den Ländern und in den 
Gemeinden kann natürlich nicht isoliert gesehen 
werden. Sie muß auch gesehen werden im Zusam-
menhang mit der — ja, man geniert sich bald, es 
ständig zu wiederholen — längst fälligen Sozial-
reform, die ja nicht nur eine Reform des materiel-
len Sozialrechts bedeuten soll, sondern doch wohl 
auch eine Reform des Sozialverwaltungswesens. 
Dann muß sie ferner gesehen werden in Verbin-
dung mit der neuen uns bevorstehenden Aufblä-
hung des Verwaltungsapparates durch die Schaf-
fung einer Wehrmacht. Die Militärverwaltungen 
werden wahrscheinlich bald das Mehrfache der 
jetzigen Zivilverwaltung kosten. Hier haben Sie, 
meine Herren Antragsteller, die Chance, nicht erst 
wieder 6 Jahre später, sondern gleich von Anfang 
an mit uns dafür zu sorgen, daß der Rotstift mög-
lichst weitgehend gebraucht wird. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
des GB/BHE.) 

Der dritte Komplex, der nicht außer acht gelas-
sen werden darf, umfaßt die Fragen der Finanz- 
und der Steuerreform: Es wäre recht reizvoll, bei 
dieser Gelegenheit etwas zu der Frage der einheit-
lichen Finanzverwaltung zu sagen; aber wir wol-
len das Problem der Verwaltungsreform nicht auch 
noch heute und hier mit diesem recht diffizilen 
Problem belasten. Daher fordern wir in unserem 
Zusatzantrag nur, daß sich der Ausschuß mit der 
Überlegung befassen möge, ob er, wie immer man 
zu der Frage einer reinen Bundesfinanzverwal-
tung oder einer reinen Landesfinanzverwaltung 
stehen möge, eine Entscheidung empfiehlt, daß 
entweder der eine, d. h. der Bund, oder die ande-
ren, d. h. die Länder, diese Finanzverwaltung über-
nehmen. Denn das Doppelgleisige ist es ja auch 
hier, was uns bei diesem Problem interessiert. Sie 
wissen — es hat sich allmählich herumgespro-
chen — , daß durch eine Vereinheitlichung immer-
hin mehrere hundert Millionen DM gespart werden 
können. 

(Abg. Dr. Gülich: Wenn es sich nur her

-

umgesprochen hätte!) 

— Ach, ich glaube schon, Herr Kollege Gülich; sie 
haben nur nicht alle die Traute, sich dazu zu be-
kennen! 

(Abg. Dr. Gülich: Sie wollen nicht hören!) 

Ich will nicht, obwohl man es auch in diesem 
Zusammenhang tun könnte und Herr Kollege 
Bergmeyer sie angeschnitten hat, auf alle politi-
schen und verwaltungsorganisatorischen Probleme 
des Föderalismus eingehen. Das Grundgesetz be-
jaht den Föderalismus, und wir Sozialdemokraten 
bejahen ihn nicht nur deshalb, weil das Grund-
gesetz ihn vorschreibt, sondern weil sich bei dem 
wachsenden Aufgabengebiet des Bundes und der 
Länder in zunehmendem Maße herausgestellt hat, 
daß die riesige Verwaltung, die unsere Gesetze
durchführen muß, zumindest auf der Länderebene 
nur dann noch einigermaßen kontrolliert werden 
kann, wenn wir zwischen Bundesparlament und 
Gemeinderat eine weitere politische Kontroll-
instanz einbauen. Man kann das Problem des Föde-
ralismus nicht gleich so vereinfachen wie jene 
Illustrierte, die vor einiger Zeit die Bilder aller 
Bundes- und Landesminister auf zwei Seiten 
brachte und ihren Lesern kurzerhand erklärte, daß 
davon mindestens die Hälfte aller Bundesminister 
und alle Länderminister verschwinden könnten. 

Herr Kollege Vogel hat das, was ich am Ende 
meiner Ausführungen sagen möchte, in seinem 
kurzen Zwischenspiel dankenswerterweise bereits 
angeschnitten. Ich glaube, es wäre falsch und wir 
würden uns selber etwas vormachen, wenn wir 
nur die Bürokratie beschuldigten, daß ihr Perso-
nalaufwand größer sei, als wir alle es wünschen. 
Ich meine, ein ehrliches Parlament müßte auch sich 
selbst etwas anklagend an die Brust schlagen. Wir 
beschließen viel zuviel Gesetze. Als wir im Juli 
dieses Jahres in die Ferien gingen, konnte der 
amtierende Bundestagspräsident mit einem gewis-
sen Stolz und einem Gefühl der Genugtuung auch 
für uns feststellen, wieviel Gesetze wir verab-
schiedet haben. Für beide Bundestage sind es 
wohl rund 700. Wird auf diesem Gebiet nicht etwas 
zuviel des Guten getan? Hat der Bundesrat nicht 
mit Recht Vorlagen der Bundesregierung häufig 
zurückgewiesen, weil sie überflüssig seien? Da gab 
es vor einiger Zeit den Entwurf einer Verordnung 
über Speiseeis. 15 Seiten lang, und nur über die 
Herstellung, nicht einmal über den Vertrieb! Mit 
Recht hat der Bundesrat sie als übertriebenen Per-
fektionismus zurückgewiesen. Dann erinnere ich 
an eine langatmige Verordnung über die Behand-
lung von Enteneiern. Danach waren Enteneier zu 
stempeln, entweder mit einem „nicht verwisch-
baren, nicht giftigen, unauskochbaren" Aufdruck: 
„Entenei! 10 Minuten kochen!", 

(Heiterkeit) 

oder aber, wenn es sich um Bruteier handelt: 
„Entenei! Vor Gebrauch mindestens 10 Minuten 
kochen oder in Backofenhitze durchbacken!" 

(Erneute Heiterkeit.) 

Im Bundesanzeiger vom März dieses Jahres gibt 
es — um das dritte Beispiel zu nennen — eine Be-
kanntmachung des Herrn Bundesarbeitsministers — 
zu seiner Ehrenrettung will ich sagen: es könnte 
auch jeden anderen Minister treffen —, die eine 
Seite dieses großen Bundesanzeigers umfaßt. Sie 
lautet: 

Bekanntmachung des Heimarbeitsausschusses 
für Spielwaren aller Art (mit Ausnahme von 
Metallspielwaren), Christbaumschmuck, Fest-
artikel und verwandte Artikel über den Ent-
wurf einer bindenden Festsetzung der Ent-
gelte für die Herstellung von Teddybären in 
Heimarbeit. 

(Heiterkeit.) 

Ich darf noch einmal sagen: all das erfordert 
natürlich Überwachungspersonal, Kontrollorgane 
und Polizeibeamte. Wer findet sich denn heute 
noch im Kindergeldgesetz zurecht? Dem ursprüng-
lichen Gesetze wurden, kaum, daß es verabschiedet 
war, es war noch nicht einmal die erste Rate ge-
zahlt, drei oder vier Ergänzungen nachgeschickt. 

(Heiterkeit und Zurufe von der CDU/CSU.) 

Nehmen wir all die Berufsordnungen, die uns vor-
liegen. Der Bundestag hat sich in der übernäch-
sten Woche mit dem Antrag einer Bundestagsfrak-
tion zur Änderung der Gewerbeordnung zu be-
schäftigen. In diesem Entwurf wird mit sehr viel 
Paragraphen eine Berufsordnung für das Bestat-
tungsgewerbe gefordert. 

(Heiterkeit.) 
Da ist eine Bestattungsprüfung vorgesehen, und 
jemand, der zu dieser Bestattungsprüfung zugelas

-

sen werden soll, muß eine mindestens fünfjährige 



5990 	2. Deutscher Bundestag — 110. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Oktober 1955 

(Dr. Menzel) 
Tätigkeit vorweisen können, um, wie es heißt, „die 
erforderliche Fertigkeit" zu erwerben. 

(Heiterkeit im ganzen Hause.) 

Nun, vielleicht läßt er sich lieber selber begraben; 
dann hat er sie gleich! 

(Erneute große Heiterkeit und Beifall.) 

Wer kann sich noch in dem komplizierten System 
all unserer Steuer- und Sozialgesetze zurechtfin-
den? Gerade die Sozialgesetze sind ein sehr drin-
gendes Anliegen für den einfachen Menschen 
draußen, der hilflos vor Bescheiden steht, in denen 
eine Fülle von Paragraphen zitiert werden, mit 
denen er doch nichts anfangen kann. Das sind doch 
nur Steine statt Brot. 

So meine ich, auch im Bundestag ist eine Flurbe-
reinigung erforderlich. Aber auch hier ist es wie 
zumeist im Leben: diejenigen, die als erste nach 
einer Vereinfachung der Gesetzgebung rufen, sind 
dann für ihren Berufszweig wieder diejenigen, die 
am meisten drängeln und erklären: Ja, alles an-
dere ist nicht so wichtig, aber hier für unseren Be-
rufs- und Wirtschaftszweig ist es vordringlich. 

(Beifall links und in der Mitte.) 

Wenn man wirklich zu einer durchgreifenden Ver-
waltungsreform von unten bis oben kommen will, 
dann bedarf es auch der Bereitschaft und des Wil-
lens zu einer — vielleicht ist das zuviel gesagt, 
aber es ist, glaube ich, doch richtig — gewissen 
politischen Erneuerung. Preußen schuf vor 150 
Jahren das gute Vorbild. Die Stein-Hardenberg-
sche Reform war ein sehr legitimes Kind der fran-
zösischen Revolution und zugleich ein sehr legiti-
mer Protest gegen den alles regelnden Polizeistaat 
und die Omnipotenz des Obrigkeitsstaates. 

(Lebhafte Zustimmung bei der SPD.) 
Aus diesem Protest heraus gelang es der großen 
Idee der Selbstverwaltung, dem vorigen. Jahrhun-
dert den politischen Stempel aufzudrücken. Mit der 
Idee der Selbstverwaltung wurden überhaupt erst 
die Voraussetzungen für unseren heutigen Staat 
geschaffen; denn durch die Selbstverwaltung 
wurde dem einzelnen Gemeindebürger die Chance 
gegeben, sich zunächst an den öffentlichen Ge-
schäften seiner Gemeinde zu beteiligen, um sich 
dann zu einem Staatsbürger zu entwickeln, der 
darüber hinaus auch die Lenkung der Geschicke 
des gesamten Landes mit in die Hand nehmen 
konnte. 

Heute aber stehen wir wie wohl damals die 
Männer vor 150 Jahren vor der bitteren Er-
kenntnis, daß unsere Verwaltung allmählich wie-
der in einen Zustand der Perfektion gelangt, der 
das freiheitliche Leben des einzelnen zu ersticken 
droht. Nur selten spürt man, daß ein einzelner 
Staatsbürger oder seine Parlamente den Mut haben, 
sich gegen die wachsenden Fangarme der Verwal-
tung zu wehren. Daher sollten wir als Bundestag 
nicht nur bei der Anzahl der Gesetze sparsamer 
sein als bisher, sondern bei ihrem Inhalt mehr als 
bisher den persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten 
des Staatsbürgers Spielraum geben. 

(Beifall.) 

Wir alle sehen, glaube ich, viel zuwenig die Ge-
fahr, die für unsere gesamte freiheitliche und de-
mokratische Staatsordnung entstehen muß, wenn 
wir den Staatsbürger in zunehmendem Maße in 
seiner Persönlichkeit durch Gesetze, Verordnungen, 

Erlasse, Bekanntmachungen, und was es alles auf 
diesem Gebiete gibt, einengen, normieren und kon-
trollieren. Daher hat eine vernünftige Verwaltungs-
reform nicht zuletzt auch die Verpflichtung, die 
Freiheit des einzelnen Staatsbürgers zu schützen; 
vielleicht ist das sogar ihre vornehmste Aufgabe. 

(Allseitiger Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
verehrten Damen und Herren! Wir konnten nicht 
den Eindruck erwecken, daß wir dem im öffent-
lichen Leben viel diskutierten Problem einer Ver-
waltungsreform aus dem Wege gehen wollten. 
Aber wir müssen es in die richtige Perspektive 
bringen. Wir müssen nicht von Einzelheiten aus-
gehen, sondern die Aufgabe in ihren großen Zu-
sammenhängen sehen. Wir müssen von Wirklich-
keiten ausgehen. 

Die Aufgabe hat nicht nur eine finanzielle, sie 
hat noch viel mehr eine funktionelle Seite im 
Staate. 

(Abg. Dr. Dresbach: Sehr richtig!) 

Diese funktionelle Seite ist, wie ich mit Freude 
sehe, auch in den Anträgen der SPD-Fraktion an-
gesprochen worden. Wenn ich diese funktionelle 
Seite hervorhebe, so bedeutet das: nicht ein Zuviel 
an Nebeneinander von allgemeinen und Sonder-
behörden, keine Auseinanderreißung der Verwal-
tungserfahrung, vor allem auch keine Ausein-
anderreißung der politischen Verantwortung. Die 
politische Verantwortung muß in einer einheit-
lichen Verwaltung zur Geltung kommen. Das sind 
diese funktionellen Aufgaben, die eine Verwal

-

tungsreform ins Auge fassen muß. 

Ich darf gleich darauf hinweisen, daß diese Auf-
gabe nicht allein in Deutschland zur Lösung steht, 
sondern in allen Ländern, auch in Ländern, die 
während des Krieges neutral geblieben sind. Ich 
werde noch auf diese Zusammenhänge aufmerk-
sam machen. 

Nun wurde vielfach gesagt, es hätte doch keine 
Bedeutung, diese Aufgaben anzugreifen; man 
müsse sich in einer gewissen Resignation damit ab-
finden, daß es im Zuge der Zeit nun einmal zu 
einer Ausdehnung der Verwaltung und der Ver-
waltungsaufgaben komme. Ein Treibenlassen aber 
dürfen wir uns nicht zuschulden kommen lassen. 
Wir haben hier die Verantwortung gegenüber dem 
Staatsbürger und gegenüber dem Staat, auch 
wegen der finanziellen Belastung. 

Aber eines muß ich hervorheben, auch gegen- 
über dem Herrn Kollegen Bergmeyer. Es ist falsch, 
zu sagen, daß auf diesem Gebiet nie irgend etwas 
geschehen sei. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich mache darauf aufmerksam, daß trotz der Aus-
dehnung der Verwaltungsaufgaben und der Ver-
waltungseinrichtungen infolge der ersten Inflation 
die Finanzausgleichsgesetzgebung des Dr. Luther 
zustande gekommen ist, der doch aus der Kommu-
nalverwaltung und aus dem Deutschen Städtetag 
kam, daß er schon damals die Vereinfachung auf 
dem Gebiet der Fürsorgeverwaltung durchgeführt 
hat. Zwischen 1924 und 1932 sind eine Reihe von 
großzügigen Maßnahmen ergriffen worden, beson-
ders in Württemberg, auch in Bayern. Ich erinnere 
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auch an die neue Verwaltungsordnung, die damals 
in Thüringen eingeführt worden ist. 

Dann kam die große Wirtschaftskrise zwischen 
1929 und 1932, die die Fortführung derartiger 
Maßnahmen unmöglich gemacht hat, weil die 
sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben gedrängt 
haben und weil damals mit der Devisenbewirt-
schaftung usw. wieder neue Einrichtungen geschaf-
fen worden sind. Darnach kam das Dritte Reich 
mit der übermäßigen Einrichtung von neuen Ver-
waltungszweigen und vor allem von Verwaltungen 
— ich erinnere nur an den Reichsnährstand —, die 
teils staatlich, teils berufsständisch waren. Die 
Leichtigkeit, mit der damals — auch mit der Finan-
zierung durch Papiergeld — 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Sehr wahr!) 

diese Verwaltungen aufgebläht worden sind, wirkt 
natürlich heute auch noch nach. 

Weiter kam die Kriegsverwaltung. Es bleibt 
natürlich etwas davon hängen, wenn ein Volk zwei 
Kriegsverwaltungen und zwei Inflationen mit 
ihren Auswirkungen auf die Verwaltung mitge-
macht, sich durch den Art. 48 an die Leichtigkeit 
des Erlasses von Verordnungen gewöhnt und im 
Dritten Reich die Gesetzgebung durch die Ministe-
rialreferenten kennengelernt hat. Das führt dazu, 
daß man bei jeder Gelegenheit von uns ein Bun-
desgesetz oder eine Novelle verlangt. Das wissen 
Sie ja alle aus den Petitionen und Eingaben, auch 
daß man glaubt, für jede Aufgabe eine neue Orga-
nisation schaffen zu müssen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU und 
bei der SPD.) 

Ich habe die Gründe genannt, aus denen sich all-
mählich der Glaube verbreitet hat, daß das Organi-
satorische allein oder der Erlaß eines Gesetzes 
allein schon die Verhältnisse ändern könne. Es 
handelt sich, wie Herr Kollege Menzel richtig ge-
sagt hat, nicht nur um eine Aufgabe des Bundes, 
sondern auch um eine Aufgabe in den Ländern. Da 
muß ich auf eines hinweisen: Wir wollen nicht den 
Eindruck erwecken, als ob wir in das Organisa-
tionsrecht der Länder eingreifen wollen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Herr Bergmeyer, das ist aus Ihren Ausführungen 
nicht hervorgegangen, sondern daraus konnte man 
das Gegenteil entnehmen. Wir haben aber im 
Grundgesetz bei den Vorschriften über die Ausfüh-
rung der Gesetze die Verbindung mit der Länder-
verwaltung. Auch darauf hat der Kollege Menzel 
hingewiesen. Wir haben die Auftragsverwaltung; 
wir haben in erster Linie die Durchführung der 
Gesetze durch die Länderverwaltung, und wir 
haben die Möglichkeit der Errichtung eigener Bun-
desbehörden. 

Das ist der Zusammenhang, auf Grund dessen 
auch die Länderverwaltungen in den Bereich die-
ser Prüfungen einbezogen werden können. Außer-
dem habe ich gar keinen Zweifel, daß die Erfah-
rungen der Länder aus früherer und aus der 
neuesten Zeit in der Gesetzgebung und in der Aus-
führung der Gesetze sehr wohl in den Rahmen 
dieser Aufgabe passen. Die Länder werden sich 
dieser Aufgabe nicht verschließen, werden auch 
ihrerseits ihre Erfahrungen in der Verwaltungs-
vereinfachung und ihre konkreten Planungen — 
ich erinnere nur an die Kollmann-Denkschrift in 
Bayern — zur Verfügung stellen. Dadurch wird  

in keiner Weise das Organisationsrecht der Länder 
in Zweifel gezogen. 

Die Mängel, die eingetreten sind, sind für jeden 
völlig klar, der seit dem ersten Weltkrieg in der 
Verwaltung gestanden hat und alle diese Bewe-
gungen und Katastrophen miterlebt hat, die das 
Schicksal und eigene Fehler uns gebracht haben. 
Aber wir müssen uns hüten, für jede Aufgabe so-
fort eine neue Organisation schaffen zu wollen. 
Anträge, die wir in nächster Zeit behandeln müs-
sen, werden für diese Tendenz erneut einen Be-
weis bringen. Diese Feststellung gilt für alle Unter-
zeichner, die, wie es scheint, verschiedenen Frak-
tionen angehören. Bevor man noch eine Aufgabe 
klar in den Einzelheiten sieht, verlangt man schon 
die Schaffung einer neuen Bundesanstalt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wie viele Anträge auf Errichtung neuer Ministe-
rien und auf Errichtung von Staatssekretärsstellen 
sind in diesen letzten Jahren gestellt worden! 
Man hat völlig übersehen, daß der Staatssekretär 
der zusammenfassende und leitende Beamte in 
einem Ministerium ist, und hat ihn als einen 
gehobenen Interessenvertreter betrachten wollen. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Die Sonderverwaltungen dürfen sich nicht weiter 
entwickeln, denn sie zerreißen, wie ich gesagt 
habe, die Einheit der Verwaltung, die Einheit der 
Verwaltungserfahrung, die für jede Regierung 
außerordentlich wichtig ist, und die Einheit der 
politischen Verantwortung. Alles dies, was ich als 
funktionelle Bedeutung bezeichnet habe, ist min-
destens ebenso wichtig wie, wenn nicht wichtiger 
als die finanzielle Seite selbst. 

Endlich muß ich noch darauf hinweisen, daß die 
Vertreter von Wirtschaftsinteressen ebenso wie die 
Fachverbände der Beamten mitverantwortlich sind, 
daß immer neue Sonderverwaltungen, besonders 
in den Ländern, geschaffen werden. Wenn diese 
Angelegenheiten ausdiskutiert werden, wird sich 
das ganz klar ergeben. Ich will, um die Zeit nicht 
zu sehr in Anspruch zu nehmen, auf Einzelheiten 
gar nicht eingehen. 

Von der Gesetzgebung hat vorhin schon der Herr 
Kollege Menzel gesprochen. Ich habe vorhin ge-
sagt: man verlangt von uns ständig neue Bundes-
gesetze, man verlangt ständig weitere Novellen. 
Soweit es sich um Fragen der Versorgung der 
hilfsbedürftigen Bevölkerung handelt, ist das 
durchaus verständlich. Aber sie werden auch sonst 
verlangt. Man hat den Eindruck, wir stehen in 
einem fließenden Gesetzgebungsverfahren. Es 
kommt weiter hinzu, daß wir — ich habe das schon 
früher einmal gesagt — jetzt weniger Rechtssätze 
in die Gesetze setzen als Tatbestände und Zu-
stände regeln, daß wir dadurch die Auslegung und 
Anwendung der Gesetze und die Findung der Ur-
teile durch die Gerichte sehr erschweren und sie zu 
einer engen Auslegung der Gesetze zwingen. Es ist 
notwendig, bei künftigen Gesetzen auch nach die-
ser Richtung hin vorsichtig vorzugehen. Weiterhin 
spielt eine Rolle, daß wir durch eine Sondergesetz-
gebung, die zum Teil durch unsere Schwierigkeiten 
begründet ist, den Rechtszusammenhang immer 
mehr zerreißen und unübersichtlich machen und 
auch dadurch die Anwendung der Gesetze in der 
Verwaltung sehr erschweren. 

Ich darf Sie auf noch einen Gesichtspunkt auf-
merksam machen, der sehr entscheidend ist. Früher 
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galt der Grundsatz, daß die Ministerien regieren 
und die Behörden verwalten sollen. Dieser Grund-
satz wurde im Laufe der Zeit immer mehr um-
gekehrt, u. a. auch deshalb, weil die Bevölkerung 
auch uns in Anspruch nimmt, Fragen, die irgend-
wie zu entscheiden sind, sofort an die Ministerien 
zu bringen und diese zu Einzelentscheidungen zu 
zwingen. Auch das muß wieder geändert werden. 
Es ist auf die Verwaltungsreform vor 150 Jahren 
hingewiesen worden. Damals war sowohl in Preu-
ßen wie in Bayern der Grundsatz aufgestellt wor-
den: Der Minister hat nicht in die Regierungen ein-
zugreifen, solange es nicht im Wege der Dienstauf-
sicht oder wegen einer allgemeinen Staatsnotwen-
digkeit erforderlich ist. Die Regierungen und eben-
so die Unterbehörden müssen in eigener Verant-
wortung verwalten. Hier muß man den Staat, der 
von oben nach unten aufgebaut ist, sich von unten 
nach oben entwickeln lassen. 

Das sind die großen leitenden Gedanken. Sie 
werden nicht nur bei uns, sondern auch in ande-
ren Ländern und, wie ich gesagt habe, auch in 
während des Krieges neutral gebliebenen Ländern 
eingehend besprochen. 

In der Wirtschaft besteht eine völlig falsche Vor-
stellung von der Vereinfachung der Verwaltung. 
Man verwechselt die Verwaltung mit einem Wirt-
schaftsbetrieb oder mit einem Konzern, und ich 
kann mich noch gut erinnern, daß Ende der zwan-
ziger Jahre eine große Tageszeitung in Zusam-
menhang mit diesen Fragen von dem „Konzern 
Deutschland" geschrieben hat. Meine Damen und 
Herren, falscher kann man die Verhältnisse nicht 
beurteilen. Es ist ein Unterschied zwischen der 
Produktion von Gütern und dem Vertrieb von 
Gütern und der Besorgung von Aufgaben für die 
Bevölkerung. Hier handelt es sich um Menschen, 
um Staatsbürger, um Einwohner, um Hilfsbedürf-
tige. Diese Aufgaben können nicht in dem gleichen 
Zusammenhang gesehen werden wie dem bei der 
Rationalisierung eines großen Betriebes. 

Zweitens muß man zwischen der Vereinfachung 
und zweckmäßigen Gestaltung der Verwaltung 
und der bürotechnischen Verbesserung der Ver-
waltung unterscheiden. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Das ist wieder eine Sache für sich, die mit einem 
Fabrikbetrieb im Zusammenhang mit den Beamten 
gelöst werden muß. Aber diese Verhältnisse wer-
den immer wieder verwechselt. 

Nun muß auch ich bestätigen, was schon gesagt 
worden ist — auch von dem Herrn Kollegen Men-
zel —: die großen Verbände machen dieselben Feh-
ler, die uns vorgeworfen werden, und sie betrei-
ben auch die Gesetzgebung, die Novellierung von 
Gesetzen. Sie gehen wegen jeder Kleinigkeit an die 
Spitze der Verwaltung. Ich habe es in den zwanzi-
ger Jahren erlebt, daß man Aufgaben, die man mit 
einem Telefongespräch hätte klären und lösen 
können, zu einer Angelegenheit der Ministerien 
gemacht hat, so daß sie dann auf dem Dienstwege 
herunter bis zur letzten Verwaltungsstelle gekom-
men sind. Da aber mußte man sagen, daß die 
ganze Sache in einem Gespräch hätte erledigt wer-
den können. Auch das ist eine Übertreibung, die 
uns durch die Verbände aufgezwungen wird. Von 
den Zeitschriften, von den Drucksachen, die uns 
gegeben werden, will ich gar nicht reden. Hier 
muß also in der Öffentlichkeit Klarheit über die 
Aufgabe geschaffen werden, und das ist ein Zweck  

dieses Antrags. In der Zusammenarbeit mit den 
Ländern und den Kommunen müssen die Wege ge-
funden werden. 

Die Sache hat aber eine noch viel größere Be-
deutung, nämlich im Hinblick auf die Staatsauf-
fassung. Je mehr die Gesetze mechanisch angewen-
det werden, je mehr Übertreibungen in der Ge-
setzgebung vorkommen, je mehr neue Behörden 
für jede Aufgabe geschaffen werden, desto mehr 
wird der Staatsbürger zum Objekt der Gesetz-
gebung und der Verwaltung. Das ist das Gegenteil 
dessen, was wir wollen und was unser Grundgesetz 
und die Verfassungen in den Ländern wollen, näm-
lich den demokratischen Staat von unten aufbauen. 
In diesem Zusammenhang aber muß auch diese 
Aufgabe gesehen werden. 

Nun ist bezweifelt worden, ob man die Denk-
schriften noch einmal behandeln soll, die in frühe-
ren Jahren zu dieser Frage geschrieben worden 
sind. Meine Damen und Herren, es sind nicht viele, 
aber es sind wichtige Denkschriften, und sie enthal-
ten eine Fülle von Feststellungen, eine Fülle von 
Erkenntnissen und Vorschlägen, die durch die Ver-
hältnisse nicht überholt sind. Damit wird der Be-
weis geführt, daß diese Aufgabe nicht, wie der 
Herr Kollege Bergmeyer gemeint hat, erst jetzt, 
im Jahre 1955 oder 1956, angegriffen werden muß, 
sondern daß sie längst erkannt und bearbeitet wor-
den ist, daß aber die Verhältnisse — ich erinnere 
nur an die große Wirtschaftskrise, ich erinnere an 
den zweiten Weltkrieg, ich erinnere an die Kata-
strophe von 1945 und an die Zerstörung des Staats-
gefüges — verhindert haben, daß sie schon früher 
gelöst wurde. 

Ich will auf Einzelheiten auch in dem Antrag 
der SPD nicht eingehen, obwohl es sehr verlockend 
wäre, noch einiges dazu zu sagen. Aber ich glaube, 
die Aufgabe muß entweder im großen und in den 
Zusammenhängen gesehen werden, oder der An-
trag soll überhaupt verschwinden. Wenn man nur 
Kleinigkeiten bereinigen will, ist es eine Enttäu-
schung und eine Verschwendung der Arbeit. Aber 
wenn die Aufgabe im großen gesehen wird, dann 
wird sie Bedeutung haben erstens einmal für die 
Staatsidee und zweitens auch für die Verfassung, 
die geschaffen werden muß, wenn die Wiederver-
einigung Deutschlands erreicht wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr.  Jaeger:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Hübner. 

Hübner (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei meiner Stellungnahme zu dem 
Antrag der CDU befinde ich mich in einiger Ver-
legenheit, weil die Darlegungen der Kollegen 
Dr. Bergmeyer und Dr. Vogel klar gezeigt haben, 
daß in dieser Fraktion zwei völlig entgegengesetzte 
Auffassungen bestehen, so daß man nicht mehr 
den Eindruck haben kann, es mit der Auffassung 
einer Fraktion zu tun zu haben. Ich werde mich 
aus der Affäre ziehen, indem ich die gut fundierte 
Begründung, die Herr Dr. Vogel dem Antrag ge-
geben hat, zum Gegenstand meiner Auslegungen 
mache.  

Meine Damen und Herren, im Urteilsbild der 
Öffentlichkeit sind die Verwaltungen seit jeher 
Organismen, die Fettpolster ansetzen, und nach 
der gleichen Meinung gibt es kein auf die Dauer 
wirksames Rezept, diese Fettpolster abzubauen. 
Deshalb verbindet die Öffentlichkeit das dringende 
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Erfordernis der Einsparungen und Verwaltungs-
reformen immer mit einer tiefen Skepsis, ja, ich 
möchte sagen, mit einem vorsorglichen Fatalismus. 
Damit, daß jetzt der Bundestag diesen Fragen-
komplex aufgreift, um ihn zu lösen, geht er das 
Risiko ein, von der Öffentlichkeit über die Gren-
zen seiner Wirksamkeit aufgeklärt zu werden. 
Wenn wir uns in diese Gefahr nicht begeben wol-
len, dann müssen wir diesen ganzen Fragenstoff 
aus dem Bereich von Deklamationen herausheben 
und uns nur mit seinem wirklichen Gehalt, mit 
den realisierbaren Möglichkeiten beschäftigen. 
Dann dürfen wir auch nicht unbesehen der Auf-
fassung der Öffentlichkeit folgen, die mit ihrer 
generalisierenden. Meinung doch große Fehlurteile 
fällt. 

Ich habe sehr den Eindruck, daß der Kollege 
D r. B er g m e y er im Schatten solcher Auffas-
sungen der Öffentlichkeit gestanden hat. Er sagte 
z. B.: schuld ist die Bürokratie. Ich verstehe zu-
nächst einmal nicht, weshalb Herr Dr. Bergmeyer 
dieses Urteil fällt. Es wurde ihm ja hier der Zu-
ruf gemacht: „Na, Sie haben doch dem Haushalt 
zugestimmt!" Und tatsächlich gab doch die Haus-
haltsberatung und Abstimmung die Gelegenheit, 
Einspruch gegen eine zu große und zu stark auf-
geblähte Bürokratie zu erheben. Herr Dr. Berg-
meyer ist allerdings die Antwort auf diesen 
Zwischenruf schuldig geblieben. 

Nun, meine Damen und Herren, diese Auffas-
sung stimmt aber auch in ihrem Gehalt nicht. Es 
ist einfach nicht so, daß die Bürokratie von 
sich aus sich jeder Rationalisierung entgegen-
stemmt. Im Gegenteil, es findet tatsächlich eine 
fortlaufende Vereinfachung statt. 

Mir ist gerade in dieser Woche ein Heft in die 
Hände gefallen, das mit Unterstützung des Ministe-
riums für das Post- und Fernmeldewesen heraus-
gegeben wird und in dem sich ungefähr die Hälfte 
der Artikel mit den Vereinfachungen befaßt, die 
in der letzten Zeit getroffen worden sind. Da hat 
besonders ein Absatz meine Aufmerksamkeit auf 
sich gelenkt, in dem darauf hingewiesen wurde, 
daß unter diesen Vereinfachungsmaßnahmen auch 
die Maßnahme getroffen worden ist, daß beim 
Abhaken der Rechnungsbeträge nicht mehr blaue 
Tinte, sondern künftighin schwarze Tinte verwen-
det werden kann. Nun, meine Damen und Herren, 
ich mußte über diese Einsparungsmaßnahme 
schmunzeln, bin aber doch nachdenklich geworden. 
Sehen sie, hier zeigt sich an einem Beispiel, wie 
die mittleren und unteren Verwaltungsstellen be-
müht sind, die Rationalisierung wirklich in jeden 
Winkel zu tragen. Daß sie die Rationalisierung 
nicht in den großen Formen unserer Verwaltungen 
zum Durchbruch bringen können, liegt einfach an 
ihrer Zuständigkeit. Aber man kann dann auch 
nicht sagen, daß die Bürokratie an sich daran 
schuld sei. 

Das stimmt übrigens auch schon aus folgendem 
Grunde nicht. Herr Kollege Dr. Bergmeyer, Sie 
werden diesen Antrag ja nicht unvorbereitet ge-
stellt haben. Trotzdem muß ich sagen, daß Ihre 
Ermittlungen nicht abgerundet sind. Ihnen muß 
ja bekannt sein, daß der Verkehr bei der Bundes-
bahn und bei der Bundespost jährlich erheblich 
zunimmt — bei der Post sind es jährlich rund 10 % 
— und daß der Arbeitsanfall ohne Vermehrung 
des Personals bewältigt wird. Das bedeutet also, 
daß hier ständig Rationalisierungen vorgenommen 
werden. Das ist ein Beispiel, das für andere spricht. 

Wir in der FDP sind trotzdem immer diejenigen 
gewesen, die eine Verwaltungsvereinfachung ge-
fordert haben. Wir haben es aber nie bei Forde-
rungen belassen, sondern haben Vorschläge ge-
macht. Erlauben Sie mir, daß ich auf einige dieser 
Vorschläge zurückkomme. 

Für den Ausgangspunkt der Ermittlung der 
Ursachen, die die Verwaltungserweiterungen her-
beigeführt haben, bitte ich Sie, sich doch einmal 
folgendes klarzumachen. Es hat sich gegenüber 
früher tatsächlich bei den Behörden in der Publi-
kumsabwicklung doch etwas geändert. Früher 
wußte der Gesuchsteller, daß er einer Stelle gegen-
übertrat, die letztgültige Entscheidungsbefugnis 
hatte. Dieses Bild besteht schon seit langem nicht 
mehr. Heute hat der Bürger das sichere Gefühl, 
daß er sich nicht einer Stelle mit letztgültiger Ent-
scheidungsbefugnis gegenüber befindet, sondern 
gewissermaßen einer Vorsortierung unterliegt, und 
es ist immer sein Bemühen, zu demjenigen vorzu-
dringen, der die Entscheidung endgültig zu seinen 
Gunsten treffen kann, also Hürden zu über-
springen. 

Hier muß natürlich eine Änderung einsetzen. 
Herr Dr. Kleindinst hat darauf verwiesen und mit 
Recht gesagt: Man muß die Kompetenzen, man 
muß die Verantwortung nach unten verlegen. Das 
ist eine Forderung, deren Erfüllung bestimmt eine 
weitere Einsparungsmöglichkeit mit sich bringen 
wird. Ich entsinne mich noch sehr gut der Zeiten, 
als diese untersten Stellen wegen ihrer Sachkennt-
nis und ihrer letztgültigen Entscheidungsbefugnis 
nicht nur den Respekt des Publikums, sondern 
auch den Respekt der vorgeordneten Beamten ge-
nossen, weil diese Beamten oftmals vor der Erfah-
rung und dem Sachwissen dieser Leute kapitulie-
ren mußten und sich, wie es richtig ist, auf die 
Geltendmachung übergeordneter Gesichtspunkte 
zurückgezogen haben. 

(Präsident D. Dr. Gerstenmaier 
übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Wir müssen also dazu kommen, daß die Ent-
scheidungsbefugnis, die heute weitgehend gefächert 
ist, wieder zusammengezogen, und zwar nach unten 
verlegt wird. Diese Forderung ist für einen Bereich 
seitens der FDP von dieser Stelle aus bereits zwei-
mal erhoben worden, und zwar bei der Beratung 
des Haushalts des Ministers für das Post- und 
Fernmeldewesen. 

Ich möchte hier ganz kurz auf die Lage bei den 
Betriebsverwaltungen eingehen. Es handelt sich 
dabei immer um Personalkörper, die außerordent-
lich groß sind. Ich habe selber damals darauf hin-
weisen dürfen, daß die bisherige Gliederung — 
Ministerien, Direktionen, Verkehrsämter — nicht 
mehr wirksam ist, daß sich aus den Ansprüchen, 
die die Technik unserer Zeit an uns stellt, neue 
Organe — in Form der technischen Zentralämter 
— dazwischengestellt haben. Bei der Eisenbahn hat 
sich noch ein Organ dazwischengestellt, das sich die 
Oberbetriebsleitung nennt. Daraus ergeben sich 
zwangsläufig Überschneidungen. Auf der  Seite der 
Direktionen werden gewissermaßen Mitlaufwerke 
in Betrieb gesetzt, die  nur eine Erschwerung des 
Verwaltungsablaufs mit sich bringen. Hier wäre 
bestimmt etwas zu machen. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Herr Kollege, 
könnten Sie nicht vielleicht zu den Anträgen 

sprechen?!) 
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— Ich komme schon dazu Herr Kollege; das gehört 
aber letztlich dazu! 

(Zurufe von der SPD: Aber nur „letztlich"!) 

Wir kommen sonst nicht zu einer Einsparung, 
wenn Sie nicht auf die Gliederung eingehen. Ich 
bin damit auch fertig. 

Meine Damen und Herren, wir müssen dazu 
kommen, daß die übergeordneten Stellen von Ein-
zelentscheidungen befreit werden, daß sie, wie es 
früher einmal der Fall war, nur Richtlinien her-
auszugeben und sich mit der Kontrolle des Ver-
waltungsablaufs zu befassen haben. 

Ich glaube, Ihnen auch noch folgendes Beispiel 
der Möglichkeit einer Verwaltungsvereinfachung 
darlegen zu sollen. Sie alle haben wahrscheinlich 
Zuschriften darüber bekommen, daß das Zollaus-
schlußgebiet Jestetten die Forderung stellt, wieder 
zum Ausschlußgebiet zurückgeführt zu werden. 
Hier haben wir bekanntlich zur Zeit eine Grenze 
von 40 km zolltechnisch abzuschließen, während 
diese Arbeit früher auf 4 km zusammengerückt 
worden ist, was eine erhebliche Ersparnis mit sich 
gebracht hat. Wie hier, ist auch in zahlreichen 
anderen Fällen eine Ersparnismöglichkeit gegeben. 

Aber lassen Sie mich noch auf eine Frage ein-
gehen, die mir von grundsätzlicher Bedeutung zu 
sein scheint. Wenn wir an die Verwaltungsverein-
fachung herangehen, dürfen wir auch nicht eine 
Vereinfachung im materiellen Aufwand außer acht 
lassen — ich meine damit den technischen Auf-
wand —, sonst kommen wir nicht zu echten Er-
sparnismaßnahmen. Heutzutage drängt nämlich 
schon der technische Aufwand tief in unsere Ver-
waltungen ein. Zur Zeit ist ja eine Möglichkeit, 
den Aufwand der Verwaltung zu prüfen, nur durch 
den Bundesrechnungshof gegeben, der sich aber 
darauf beschränkt, die sparsame Verwaltung der 
Mittel — Angebotsverfahren, Kostenanschläge und 
die Preisprüfung usw. — zu kontrollieren. Nach 
meiner Auffassung fehlt eine Prüfung des techni-
schen Aufwandes völlig. Wenn man dieser Forde-
rung gerecht werden will, muß der Bundesrech-
nungshof in seiner personellen Zusammensetzung 
allerdings durch einen Stamm von kundigen Tech-
nikern und Ingenieuren ergänzt werden. Wenn die-
ser Techniker- und Ingenieurstamm schon vorhan-
den gewesen wäre, dann hätte es nicht vorkommen 
können, daß, wie hier schon erwähnt worden ist, 
bei den großen Betriebsverwaltungen Hunderte 
von Personenkraftwagen zur Pflege und zur Repa-
ratur über weite Strecken in die betriebseigenen 
Kraftfahrzeugwerkstätten gefahren werden müs-
sen, obwohl sich unweit des Dauerstandorts dieser 
Fahrzeuge eine Werkstätte der betreffenden Kraft-
fahrzeugtype befindet, und dann wäre es auch 
nicht vorgekommen, daß man in diesen Werkstät-
ten auch noch Fahrräder und Schreibmaschinen als 
Füllsel für die Arbeit dazugenommen hätte. 

Man soll sich auch einmal klarmachen — und 
auch das wäre die Aufgabe eines Rechnungshofes 
—, welch ungeheure Aufwendungen die Ersatzteil-
lager verschlingen. Meine Damen und Herren, es 
liegen hier Millionenwerte in Form von Ersatz-
teilen. Hinzu kommen die sehr hohen Aufwendun-
gen für Grundstücke, für Personal, für die Verwal-
tung dieser Lager. Durch ein Normblattsystem oder 
ein Sammelkartensystem könnte man sehr gut die-
ses Zwischenglied ausschalten. Man würde dadurch 
enorme Beträge einsparen. Hinzu kommt, daß diese 
Zeugämter oder Ersatzteillager Funktionen über-

nehmen, die im Regelfall die Verteilerorganisatio-
nen der Wirtschaft ausüben. Die Verwaltungen er-
halten aber keinen Rabatt für die Übernahme die-
ser Funktionen. Schließlich ist es eine Erfahrungs-
tatsache, daß solche zentralisierten Ersatzteillager 
keineswegs die Aufgabe der  Zusammenfassung er-
füllen, sondern die einzelnen Dienststellen sich 
doch Filiallager halten. Dadurch wird der gute 
Zweck völlig verwässert. 

Meine Damen und Herren, die Funktion des 
Rechnungshofes hat zweifellos sehr viel Nutzen im 
Sinne der hier verfochtenen Forderungen gebracht. 
Wir meinen aber, die Institution des Rechnungs-
hofes, und zwar der Präsident des Rechnungshofes 
in seiner Eigenschaft als Beauftragter für die Wirt-
schaftlichkeit der Verwaltung, sollte doch noch 
mehr in Anspruch genommen werden. Man sollte 
weit mehr Gutachten einfordern, sollte diese Gut-
achten aber auch dem Bundestag vorlegen, und der 
Bundestag sollte — das scheint uns das Wesent-
liche zu sein — den Haushaltsausschuß mit der 
Verwertung dieser Prüfberichte beauftragen, damit 
sie nicht im leeren Raum stehen bleiben, ohne Fol-
gerungen bleiben, sondern der Bundestag auch die 
Wirksamkeit der Prüfungen und der, wie zu hoffen 
ist, daran geknüpften Maßnahmen verfolgen kann. 

Ich sagte schon zu Beginn: wir haben hier mehr-
fach Vorschläge für Verwaltungseinsparungen ge-
macht. Wir hatten manchmal den Eindruck, daß 
sich zwischen diesem Rednerpult und der Regie-
rungsbank ein „toter Winkel" einschaltete. Um so 
mehr sind wir bereit, diesen toten Winkel über-
brücken zu helfen und mitzuhelfen, eine wirklich 
sparsame Verwaltung zu schaffen. Wir werden uns 
dabei aber — das ist unser Grundprinzip — nicht 
auf Forderungen beschränken, die, wenn sie ohne 
Begründung sind, keinen Effekt auslösen können, 
sondern wir werden immer konkrete Vorschläge 
machen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Engell. 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Befürchten Sie nicht, daß ich Sie mit 
längeren Ausführungen behelligen werde. Ich 
möchte auf den Antrag zurückkommen und einige 
Sätze zu ihm sagen. Wenn man sich einmal, wie 
ich es getan habe, mit den Äußerungen der Presse 
zu der Zeit beschäftigt, als diese Gedanken erst-
malig von dem Kollegen Bergmeyer vorgetragen 
wurden, und sich überlegt, was daraus geworden 
ist, dann ist doch dazu zu sagen: man sollte solche 
Dinge nicht in dieser Form vorbringen. Wir sollten 
ein so wichtiges Problem wie die Verwaltungs-
reform vielleicht interfraktionell untereinander be-
sprechen und hier dann gemeinsam Anträge stel-
len. Die Bevölkerung draußen unterscheidet teil-
weise gar nicht so, welche Partei einen Antrag ein-
gebracht hat, sondern sie sagt: Ihr in Bonn habt 
einen Antrag eingebracht, ihr habt großen Wirbel 
gemacht. Und was ist daraus geworden? Gar nichts, 
es bleibt alles beim alten. 

Ich glaube, man sollte in Zukunft bei solchen 
Problemen, die gar keinen Anlaß geben, parteipoli-
tische Meinungsverschiedenheiten auszutragen, zur 
Förderung unserer Arbeit und auch des Ansehens 
des ganzen Hauses Anträge nicht in dieser Form 
einbringen. Ich glaube, auch die heutige Debatte 
hat erwiesen, daß das nicht zweckmäßig gewesen 
ist, auch nicht für die Fraktion, der der Antrag-
steller angehört. 
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Noch ein Weiteres. Wir sollten nicht glauben, 
mit der Bildung des Ausschusses alles getan zu 
haben, was getan werden kann. Man wird uns auch 
hier wieder sagen: man schiebt das ab, das wird 
nun vertagt und vielleicht erst in einigen Jahren 
behandelt werden. Einige Dinge sind durchaus für 
Entscheidungen reif. Da, wo entschieden werden 
kann, sollten wir es tun. Anläßlich der Beratung 
des Haushalts werden wir Gelegenheit nehmen, 
derartige Anträge zu stellen. 

Insbesondere sind wir aber der Meinung, daß 
die Frage einer einheitlichen Bundesfinanzverwal-
tung durchaus spruchreif ist. Diese Angelegenhei-
ten  können vorgezogen werden und brauchen nicht 
in einem Ausschuß zu schlummern, in dem sehr 
viel weitergehende Probleme behandelt werden 
sollen. Nach dieser Richtung wird sich meine Frak-
tion also einschalten und versuchen, das, was durch-
führbar ist und was spruchreif geworden ist, dem 
Hause vorzutragen und das Haus zu einer Entschei-
dung aufzufordern. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Dresbach. 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Manchmal klang es wie Resi-
gnation, als ob Verwaltungsvereinfachung nicht 
möglich wäre. Ich will Ihnen an einem ganz kur-
zen Beispiel zeigen, wie Verwaltungsvereinfachung 
möglich war. Wir haben sie hier im 1. Bundestag 
erlebt in Verfolg der Erhardschen Wirtschaftspoli-
tik. — Nun klatschen Sie doch auch mal da drüben! 

(Heiterkeit. — Zurufe von der SPD.) 

Meine Damen und Herren, allein auf der Kreis-
stufe, die ich aus meiner Vergangenheit am besten 
kenne, folgende Feststellung: verschwunden ist das 
Ernährungsamt, verschwunden ist das Wirtschafts-
amt: das Straßenverkehrsamt, einstmals eine 
Quelle großen Übels, ist praktisch wieder die alte 
Zulassungsstelle geworden; die Preisbehörde ist 
verschwunden und wird von einem Justitiar so 
am linken Finger noch erledigt. Meine Damen und 
Herren, das war Verwaltungsvereinfachung! 

(Beifall in der Mitte.) 

Sie ist noch dazu von einem Minister ausgegangen, 
der es eigentlich gar nicht so gern mit der Verwal-
tung zu tun hatte. 

Wo aber waren diese Verwaltungsanbauten ge-
schaffen worden? In der Kriegswirtschaftsverord-
nung vom September 1939! 

(Abg. Lücke: Sehr richtig!) 

Ich möchte einmal kurz dartun, daß die Kriege, die 
Rüstungen und die Kriegsliquidationen am meisten 
zur Komplikation der Verwaltung und zur Ver-
mehrung der Staatsaufgaben beigetragen haben. 

(Sehr richtig! in der Mitte. — Abg. Dr. 
Conring: Und zur Nivellierung der Ver

-

waltung!) 

Der Art. 120 unseres Grundgesetzes legt in kurzen 
dürren Worten dar, wie diese Verwaltungsaufgaben 
und -ausgaben des Staates durch die Notwendig-
keit einer Vorsorgepolitik entstanden sind, als 
Folge der Kriege. Die Kriege haben zweimal mit 
der Inflation geendigt und machten es notwendig, 
für die Opfer dieser Inflation vorzusorgen. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht von Er

-

satzteillagern und auch nicht von roter und schwar-
zer Tinte sprechen, 

(Heiterkeit) 
sondern ich möchte diesen Dingen einen gewissen 
Schwung geben auch ins Hochpolitische hinein. 
Wenn wir auf diesem Erdteil und auf der Welt 
überhaupt viele, viele Jahrzehnte Frieden behal-
ten, dann werden sich eine ganze Reihe von Din-
gen aus sich selber liquidieren. Dann wird es eines 
Tages keine Kriegsbeschädigten mehr geben, auch 
keine Kriegshinterbliebenen und -waisen mehr 
geben; sie werden ausgestorben sein. Es wird eines 
Tages auch keine sonstigen Geschädigten mehr 
geben. Alles unter der  Voraussetzung, daß wir 
Frieden behalten! Meine Damen und Herren, hier 
ist es nicht eine Frage der Verwaltungstechniker, 
sondern eine Frage der großen Politik, 

(Abg. Lücke: Sehr gut!) 
die Staatsverwaltung wieder zu vereinfachen durch 
Friedenspolitik! 

(Allseitiger Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Inne rn : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn man 

. über einem Antrag liest „Vereinfachung der Ver-
waltung", dann sagt man sich, daß sich das sehr 
leicht schreibt und sagt, daß es aber ein ungeheures 
Problem aufzeigt, mit dem man,  wie wir im Lauf 
der Debatte gehört haben, nicht erst seit einigen 
Monaten, sondern seit Jahrzehnten fertig zu wer-
den versucht. Mir ist während dieser Debatte 
heute vormittag mehrfach der Gedanke durch den 
Kopf gegangen, daß wir zwar in einer freien par

-

lamentarischen Demokratie leben, daß wir aber im 
Grunde alle miteinander hier eine Art Aufstand 
gegen die Diktatur des modernen sozialen Verwal-
tungsstaates unternehmen. Herr Kollege Dresbach 
hat gerade sehr eindrucksvoll gesagt, daß den Um-
fang der Verwaltung, den wir heute beklagen, 
nicht zuletzt verlorene Kriege, die Vertreibung 
einer Millionenzahl von Menschen und die damit 
gegebenen Probleme der Versorgung und des 
Lastenausgleichs hervorgerufen haben. 

Aber, meine Damen und Herren, ich will auf 
etwas Praktisches hinweisen, nämlich darauf, daß 
schon vor Jahren die Bundesregierung einen Be-
schluß über die Einsetzung eines Bundesbeauftrag-
ten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung ge-
faßt hat. Dies ist ein Beschluß vom 8. Januar 1952, 
und er steht im „Bundesanzeiger" Nr. 128 vom 
5. Juli 1952, gleichzeitig mit ausführlichen Richt-
linien über die Aufgaben und die Tätigkeit des 
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit  in.  der 
Verwaltung. Ich darf vielleicht die Aufmerksam-
keit des Hohen Hauses auf einen Passus in diesen 
Richtlinien lenken, in dem es u. a. heißt: 

Der Bundesbeauftragte wird auf Ersuchen des 
Bundestags, des Bundesrats, der Bundesregie-
rung und des Bundesministers der Finanzen 
gutachtlich tätig werden. Die Gutachten sind 
der ersuchenden Stelle unmittelbar zuzuleiten. 
Der Bundesbeauftragte soll jedoch auch von 
sich aus in sein Aufgabengebiet fallende Fra-
gen aufgreifen und den zuständigen Bundes-
ministern gutachtliche Äußerungen und Vor-
schläge machen. Bei der Erstattung seiner Gut-
achten ist er von Weisungen irgendwelcher Art 
unabhängig. 
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Mit dem Auftrag, der hier skizziert ist, ist der 
Präsident des Bundesrechnungshofs betraut wor-
den. Er hat sich zur Erfüllung dieser Aufgaben der 
Präsidialabteilung des Bundesrechnungshofs zu 
bedienen. 

Das ist etwas, was schon Jahre alt ist, was in 
einem gewissen Umfang praktiziert worden ist, 
was aber doch wohl zeigt, daß das Problem, das 
hier behandelt werden soll, nicht etwa mit gren-
zenlosem Optimismus betrachtet werden darf. Man 
soll nicht glauben, daß ein neuer Ausschuß in der 
Lage wäre, all das zu tun, woran in den ver-
schiedenen Sektoren schon seit langem gearbeitet 
worden ist. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir 
dann ein ganz offenes Wort, das nicht nur die Or-
ganisation der Arbeit der Bundesregierung, son-
dern auch die Organisation der Arbeit des Bundes-
tages angeht. Vorhin sind Zahlen über die Ver-
größerung des Verwaltungsapparats im Laufe der 
Jahrzehnte genannt worden, und darauf ist mit 
Zahlen über die Vergrößerung des Apparats auch 
der Wirtschaftsverbände erwidert worden. Ich 
könnte hinzusetzen: wenn Sie diese Zahlen einmal 
in Relation setzen zur Vergrößerung des Sozial-
produkts in den betreffenden Jahren, werden Sie 
finden, daß sich diese Zahlen vielleicht milder be-
trachten lassen, als das gelegentlich geschieht, wenn 
man sie unverbunden nebeneinanderstellt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Aber dieses Hohe Haus, der Bundestag, benötigt 
zur Bewältigung seiner Aufgaben — ich sage das 
ohne ein Wort der Kritik, wie sich versteht — 
heute auch das Vielfache von Ausschüssen wie etwa 
voraufgegangene Parlamente. Denken Sie nur an 
die Reichstagszeit! Wir haben es hier auf eine Zahl 
von etwa 40 Ausschüssen gebracht, und viele Auf-
gaben werden gleichzeitig nebeneinander in so-
undso viel Ausschüssen behandelt. Und nun sage 
ich das nicht aus der Perspektive des Abgeordne-
ten, sondern aus der Perspektive des Ressortchefs: 
Daß das natürlich auch eine Beanspruchung der 
Beamten in einem ungleich gestiegenen Maße be-
deutet, das müssen alle diejenigen, die über dieses 
Problem sprechen, sich, glaube ich, plastisch vor 
Augen halten, um zu einer gerechten Betrachtung 
kommen zu können. 

Diese Debatte hat bis auf einige kleine Spritzer, 
möchte ich sagen, gezeigt, daß sich die Aufgabe, die 
wir hier behandeln, im Grunde nicht für den Par-
teienstreit eignet. Sie gibt für den Parteienstreit 
im Grunde wenig her, was man leicht daraus er-
sehen kann, daß jeweils die Mehrheitsgruppen den 
anderen oder die Minderheitsgruppen den Mehr-
heitsgruppen vorgeworfen haben, daß sie ihre 
großen Pläne zur Vereinfachung der Verwaltung 
nicht durchgeführt haben. Die Rede des Herrn 
Kollegen Dr. Menzel ist ja eine Fundgrube für Bei-
spiele dieser Art. Ich möchte, wenn ich mich in 
diesem Zusammenhang an den Kollegen Menzel 
wenden darf, hinzufügen: Er hat die Schaffung von 
Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen 
hart getadelt. Aber er war in der Provinzialregie-
rung von Westfalen noch in einer Zeit tätig, in 
der sich Westfalen im Gegensatz zu dem Nord-
rheingebiet den, wie ich glaube, Luxus eines Pro-
vinzialverbandes gestattet hat. 

(Abg. Dr. Menzel: Wir wollten sie auch 
da abschaffen!) 

— Ich sage das nur, um darauf hinzuweisen, daß 
das Hin und Her parteipolitisch nicht sonderlich 

ergiebig sein würde, und deswegen möchte ich 
mich daran nicht beteiligen. 

Dann sind drei Stichworte genannt worden, die 
das Haus sehr animiert haben: Speiseeis, Enten-
eier und Spielwarenvorschriften. Meine Damen 
und Herren, man mag darüber streiten, ob es auf 
dem Gesundheitsgebiet gerade Verordnungen der 
Bundesregierung sein müssen. Aber Speiseeis ist in 
der Tat unter dem Gesichtspunkt öffentlicher Ge-
sundheitspflege ein Thema, — — 

(Abg. Dr. Menzel: Es geht um die 15 Seiten, 
Herr Minister! — Abg. Schmitt [Vocken

-

hausen] : Lesen Sie, was Herr Sträter dazu 
gesagt hat!) 

— Was Herr Sträter dazu gesagt hat, wird sicher 
sehr witzig und anregend gewesen sein. Ich möchte 
aber sagen, es ist ein bißchen sehr billig gewesen, 
Herr Kollege Schmitt, sich über Verordnungen 
lustig zu machen, die aus der Arbeit von mit die-
sen Themen sehr vertrauten Gesundheitsreferen-
ten entstanden sind. Es hat sich — es ist vielleicht 
ganz gut, wenn ich das bei dieser Gelegenheit ein-
mal sage — ergeben, daß sich zwar alle für die 
Gesundheit Verantwortlichen im Bund und in den 
Ländern darüber einig waren, daß man aber dann, 
als man sah, daß dieses ganze Thema vielleicht auch 
unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet wer-
den konnte, allerdings wohlgemerkt nicht unter 
dem der Gesundheitspflege, diese Sache einfach bei-
seite gelegt hat. Ob man damit der öffentlichen 
Gesundheitspflege gedient hat, das steht auf einem 
ganz anderen Blatt. 

Wozu führt das aber praktisch? Das führt prak-
tisch dazu, daß man auf frühere Vorschriften zu-
rückgreift. Wenn Sie die publizieren, kommen Sie 
leicht auf 15 Seiten, und wenn Sie alle früheren 
Vorschriften zusammenfassen wollen, dann mache 
ich mich anheischig, Ihnen 50 Druckseiten darüber 
beizubringen. Man darf die Sache nicht daran auf-
hängen, daß unser modernes Laben in seiner Viel-
falt und gerade in der Zusammenballung — das 
sind im Grunde mehr oder weniger soziologische 
Tatbestände — einen Staat unter Umständen ein-
fach dazu zwingt, Dinge sehr detailliert zu regeln, 
die sich eben aus allgemeinen Erkenntnissen, wie 
hier der Gesundheitslehre, als notwendig ergeben. 

Man kann auch nicht sagen, daß wir in unseren 
Tagen auf dem Gebiet der Versuche zur Verwal-
tungsreform ganz hinter dem zurückblieben, was 
Generationen vorher gemacht haben. Es gibt z. B. 
einen ausgezeichneten praktischen Bericht, nämlich 
den Kollmann-Bericht, und ich freue mich, daß Herr 
Kollege Kleindinst seiner bayrischen Heimat die 
Ehre erwiesen hat, diesen Bericht hier anzufüh-
ren. Es ist schade, daß der Kollmann-Bericht nicht 
viel stärker verbreitet ist. Der Kollmann-Bericht 
ist ein in Bayern erstattetes Gutachten, das alle 
Mitglieder dieses Hohen Hauses mit hohem Genuß 
lesen würden. Aber wenn man dann vor die Frage 
gestellt wird, ob man die darin gegebenen Folge-
rungen auf sich nehmen will, dann wird die Sache 
ungeheuer peinlich, vor allen Dingen, wenn solche 
Berichte dann noch dazu kommen, daß sie an der 
Spitze ihrer Betrachtung zunächst einmal die Ver-
ringerung der Zahl der Parlamentsmitglieder an-
bringen. Ich will nicht sagen, daß ich den Bericht 
in diesem Punkt unterstütze, aber ich sage nur: es 
ist ein Problem, das nicht isoliert betrachtet wer-
den kann und das gerade dann nicht isoliert be-
trachtet wird, wenn es einmal praktisch daran geht, 
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irgendeiner Stadt oder einer Kleinstadt ein Amts-
gericht oder irgendein kleines Amt oder sonst ein 
Gericht zu nehmen. Dann kann man sich doch nicht 
retten vor den Erhaltungsbemühungen der Be-
troffenen. Ich kann nur noch einmal sagen: es 
redet sich leicht unter der Überschrift „Verein-
fachung der Verwaltung", und es handelt sich 
schwer, nicht zuletzt aus objektiven Gegeben-
heiten. 

Zu den vorliegenden Anträgen, die in den Aus-
schüssen sicherlich eingehend behandelt werden, 
möchte ich keine einzelnen Bemerkungen machen, 
bis auf eine Bemerkung zu Ziffer 5 des Ände-
rungsantrages der Fraktion der SPD. Hier ist — 
ich hätte beinahe gesagt: sozusagen mit der linken 
Hand — etwas eingebaut worden, was den Verfas-
sern des Antrags ein altes Anliegen ist, aber ein 
Anliegen, von dem ich hier gleich festgestellt haben 
möchte, daß ich es für nicht berechtigt halte. Da 
wird z. B. gefordert, die Sicherungsgruppe des 
Bundeskriminalamts aufzulösen. Ich weiß, daß das 
eine Vorstellung ist, die manche der Herren dort 
haben, aber ich möchte hier gleich aus besonderen 
Gründen sagen, daß das nach Auffassung der Bun-
desregierung unmöglich ist. Wir brauchen diese 
Sicherungsgruppe sehr nötig. 

(Abg. Dr. Menzel: Aber contra legem!) 

— Nein, wir brauchen sie nicht contra legem, ich 
glaube. wír haben ausgeführt, daß sie intra legem, 
daß gemäß dem Gesetz gebraucht wird. Herr 
Kollege Menzel, was das contra legem angeht, so 
haben Sie sich ja heute in einem gewaltigen Um

-

fang zu Verfassungsrevisionen bereit erklärt, 
(Zuruf des Abg. Dr. Menzel) 

und notfalls könnte man dann auch dieses Problem 
noch einmal unter dem Gesichtspunkt aufgreifen. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Das Problem der Verwaltungsreform ist sicher-
lich ein Problem, das jeden, der im öffentlichen 
Leben steht und arbeitet, beschäftigen muß, dem 
man aber nur zu Leibe rücken kann, wenn man 
eine klare Einsicht in die durch die moderne Ent-
wicklung und den modernen Massenstaat gegebe-
nen Funktionen und Tatbestände hat. Wenn ich 
auf diese Frage angesprochen worden bin, so habe 
ich eigentlich immer zunächst einmal versucht, 
auch einen internationalen Vergleich herbeizufüh-
ren. Bisher — das darf ich dem Hohen Hause sagen 
— führt der Versuch des internationalen Ver-
gleichs, soweit die Tatbestände vergleichbar sind, 
immer noch dazu, zu erkennen, daß wir mit dem 
Problem Umfang der Verwaltung und Organisa-
tion der Verwaltung mindestens auf dem Niveau 
des internationalen Durchschnitts fertig werden, 
jedenfalls auch in unserer Verwaltungsvergröße-
rung den internationalen Durchschnitt nicht etwa 
überschritten haben. Wenn das ein tröstlicher Ge-
danke sein mag, so bin ich trotzdem der Meinung, 
daß alle Mühen, die die Ausschüsse hier und wei-
tere Gremien an diese Frage verwenden, sicherlich 
nicht umsonst sein werden. 

Zwei der Herren haben damit geschlossen, daß 
sie die Frage auf die Basis der allgemeinen Politik 
gestellt haben. Was Herr Kollege Dr. Dresbach 
dazu gesagt hat, ist sicherlich sehr eindrucksvoll 
gewesen. Aber Herr Kollege Dr esbach wird 
gleichwohl mit mir der Meinung sein, daß wir — 
wenn wir einmal den großen geschichtlichen Kom-

plex Krieg und Kriegsfolgen und Verteidigung  

gegen die Kriegsgefahren herausnehmen — in 
einer wirtschaftlichen Entwicklung stehen, die ge-
wisse Gesetzmäßigkeiten hat, denen wir uns nicht 
entziehen können. 

Ich kann der Erklärung des Kollegen Berg-
meyer nicht zustimmen, gewisse von der Wis-
senschaft aufgestellte eherne Gesetze wolle er 
nicht anerkennen. Das ehrt ihn in seinem Wider-
standswillen. Bei näherer Betrachtung dieses 
Problems wird sich jedoch erweisen, daß es Not-
wendigkeiten der Verwaltung gibt — nicht nur 
bei uns, sondern international —, denen wir nur 
begrenzt ausweichen können. Aber ich glaube, das 
Hohe Haus würde sich selbst einen schlechten 
Dienst erweisen, wollte es etwa zugestehen, daß es 
in seiner Haushaltspolitik in den letzten Jahren 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit vernachlässigt hätte. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich kann aus der Kenntnis meines Haushalts, der 
ja keiner der kleinsten im Rahmen der Bundes-
regierung ist, nur sagen, daß ich die Überzeugung 
habe, daß hier nicht ein Pfennig unnütz oder zu-
viel ausgegeben wird. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Daß sich die Herren 
Ressortminister, wenn es in einem konkreten Fall 
an einen Abbau geht, sofort dagegen wenden, da-
für hat uns der Herr Bundesinnenminister eben 
ein beredtes Beispiel geliefert. Wenn die anderen 
Herren Minister hier wären, dann hätten sie — 
davon bin ich überzeugt — auch alle gute Gründe 
gefunden, um die Kompetenzen ihrer Ressorts und 
die Ausweitung der Verwaltung zu verteidigen. 

Das Beispiel vom Speiseeis, das der Herr Mi-
nister gewählt hat, um zu demonstrieren, wie not-
wendig all diese Verordnungen seien, war insofern 
auch nicht ganz glücklich, weil natürlich die Fach-
leute aller Ressorts sicher ganz begründete An-
sichten von der Notwendigkeit haben, das, was sie 
denken und was sie erarbeiten, in die Form von 
Verordnungen und Gesetzen zu bringen. Ich er-
innere mich, daß wir in Hessen einmal eine Süß-
wasserfischverordnung aus dem Landwirtschafts-
ministerium bekommen haben. Der betreffende 
Herr Oberfischereirat hat diese Dinge auch mit 
großer Überzeugungskraft vertreten. 

Aber uns als den politisch Verantwortlichen muß 
es darauf ankommen, zu prüfen, ob und inwie-
weit es sich mit dem grundsätzlichen Aufbau unse-
res Staates und der Verfassungsordnung ver-
einbaren läßt, so weit in der Reglementierung zu 
gehen. Wenn das zuständige Gremium in der Frage 
Speiseeis dem Herrn Minister und den Vorschlä-
gen der Gesundheitsbehörden nicht gefolgt ist, so 
war es sicher nicht allzu schlecht beraten. 

Aber noch etwas zu der Frage der Sicherungs-
gruppe, Herr Minister. Die Sicherungsgruppe ist, 
wie der Herr Kollege Menzel mit Recht gesagt hat, 
contra legem, weil wir im Grundgesetz nun einmal 
keine Exekutive für den Bund haben. Wir haben 
uns im Ausschuß mit Ihnen und Ihren Herren sehr 
eingehend darüber auseinandergesetzt. Wenn die 
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Regierung so etwas für notwendig erachtet, dann 
müßte sie Konsequenzen ziehen und Verfassungs-
änderungen vorschlagen, aber nicht einfach unter 
Umgehung oder Übergehung des Grundgesetzes 
eine solche Gruppe schaffen. Erst in den letzten 
Tagen ist uns wieder eine Sache zugeleitet worden, 
auf die wir Sie noch ansprechen müssen, wonach 
diese Stelle offensichtlich Vorladungen ohne einen 
klaren Absender ausschreibt, etwa mit Abkürzun-
gen wie BNSt. oder so ähnlich. Das sind doch sehr 
bedenkliche Verfahrensmethoden. Wir müssen uns 
auch dagegen wenden. 

Auch das, Herr Minister, was Sie über die Pro-
vinzialverbände gesagt haben, und wie Sie den 
Herrn Kollegen Menzel angesprochen haben, trifft 
den Kern der Sache nicht. Die Provinzialverbände 
sind 1945 – — 

(Bundesinnenminister Dr. Schröder: Sie 
sind in dem einen Land abgeschafft wor

-

den, in dem anderen nicht; mehr habe ich 
nicht gesagt!) 

— Es ging darum, sie abzubauen, und dann sind 
sie 1953 in anderer Form wieder errichtet worden. 

Ich wollte nur noch einmal von den Grundsätzen 
sprechen, um die es mir hier geht. Meine Damen 
und Herren, wir werden uns in dem Bemühen, den 
sehr guten und treffenden Gedanken zu folgen, die 
heute morgen vor allem auch von dem Herrn Kol-
legen Kleindinst ausgesprochen worden sind, sofort 
auch dem Wall der Herren Minister, der Regierung 
gegenüber sehen. Herr Minister, es war nicht sehr 
überzeugend, wenn Sie uns gesagt haben, daß be-
reits 1952 ein Sparkommissar eingesetzt worden ist. 
Dann hätte in den drei Jahren doch etwas mehr 
herauskommen müssen! Sie haben zwar von der 
Einsetzung gesprochen, aber von den Erfolgen 
haben wir nichts gehört. Es wäre doch schön, wenn 
uns mehr konkrete Einzelheiten über das Wirken 
und die Arbeit dieses Sparkommissars mitgeteilt 
würden. Denn durch die Einsetzung von Kommis-
saren geschieht allein noch nichts. 

Wir werden uns also im Ausschuß für innere 
Verwaltung, der bei der Beratung des Antrags 
federführend sein wird, im Benehmen mit den be-
teiligten Ausschüssen die Mühe machen, die Sache 
eingehend zu prüfen. Nur wird sich dabei zeigen, 
daß wir allergrößte Widerstände aus allen Kreisen 
finden werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Bundesminister des Inne rn . 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Meine 
Damen und Herren, ich möchte nicht in eine Punk-
tendebatte eintreten, denn ich kenne die Gefühle 
des Hohen Hauses um diese Zeit und nehme darauf 
jede nur mögliche Rücksicht. Aber Herr Kollege 
Schmitt, ich möchte doch dies sagen: Sie haben die 
Einrichtung des Bundesbeauftragten für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung nicht ganz so auf-
gefaßt, wie ich es dargestellt habe. Ich habe mich 
vielleicht zu zurückhaltend ausgedrückt, deswegen 
haben Sie  es  offenbar überhört. Ich habe mit einem 
gewissen Unterton gesagt, daß der Bundesbeauf-
tragte auch auf Ersuchen des Bundestages in die-
sem an sich sehr gut ausgedachten Verfahren tätig 
werden soll. 

(Abg. Dr. Gülich: Ist auch geschehen!) 

— So, Sie kennen einen Fall, in dem es geschehen 
ist? 

(Abg. Dr. Gülich: Wir haben im Haushalts

-

ausschuß wiederholt solche Gutachten ver

-

langt und bekommen! — Zuruf des Abg. 
Mellies.) 

– Um so besser! Ich bin Ihnen dankbar für den 
Hinweis. Ich war in diesem Punkte anders unter-
richtet. Da kann ich mich, gestützt auf das Zeugnis 
der Herren Kollegen Mellies und Gülich, darauf 
berufen, daß diese Einrichtung also einem prak-
tischen Zweck gedient hat. Mir liegt nur daran, zu 
zeigen, daß hier nicht etwa etwas völlig Neues ge-
startet werden soll, sondern daß — und die Herren 
aus dem Haushaltsausschuß bestätigen es ja — in 
diesem Sinne bereits gearbeitet wird. Ich glaube, 
meine Damen und Herren, wir haben ein gewisses 
Interesse daran, daß die Öffentlichkeit hier nicht zu 
falschen Betrachtungen veranlaßt wird. 

(Abg. Mellies: Sehen Sie  mal  Herrn 
Dr. Bergmeyer an!) 

— Herr Kollege Mellies, ich sehe jetzt lieber Sie 
an, weil Sie mich gerade sehr wirkungsvoll in 
einem bestimmten Punkte unterstützt haben. Aber 
ich würde auch getrost an die Adresse von Herrn 
Kollegen Bergmeyer sagen — er wird mir darin 
zustimmen —: auf dieses Problem sind wir nicht 
erst heute gekommen, sondern dies ist ein altes 
Problem. Aber für jede Anregung, wie es viel-
leicht auch noch mit neuen Mitteln behandelt wer-
den kann, sind wir dankbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Der Minister 
schickt sich an, vom Rednerpult abzutreten. 

Abg. Dr. Gülich: Stimmen Sie auch dem 
Abbau überflüssiger Ministerien zu?!) 

— Herr Kollege, der Präsident erlaubt mir, daß 
ich noch auf Ihren Zwischenruf eingehe. — Das 
hatte ich vorhin auf meinem Zettel stehen; ich habe 
es aber gelassen. Man kommt, wenn man nicht nur 
Abgeordneter, sondern auch Minister ist, so leicht 
in die Gefahr, pro domo zu sprechen. Nun also, in 
diesem Punkt bin ich eigentlich abgesichert. Das 
Ressort des Innern gilt als klassisch, wird klassisch 
bleiben und hat Ihre Unterstützung, wofür ich 
dankbar bin. Aber die Frage der Kabinettsorgani-
sation ist eine Frage, die in das Problem Verein-
fachung der Verwaltung doch nur sehr entfernt 
hereinreicht. 

(Zuruf von der SPD: Wieso?) 

— Sie sehen mich erstaunt an. Die Zeit würde nicht 
ausreichen, um das auseinanderzusetzen. Der Blick 
in ein Land, das nicht als verschwenderisch, son-
dern als sehr praktisch und tüchtig gilt, nämlich 
nach Großbritannien, lehrt, daß man hinsichtlich 
der Kabinettsorganisation ein großes Maß von 
Elastizität braucht, um bestimmten Aufgaben je-
weils nach 'bestimmten Notwendigkeiten - gerecht 
werden zu können. Wenn Sie einen Blick auf die 
Organisation des englischen Kabinetts im Laufe 
der Zeiten, sagen wir nur einmal, vom 1. Weltkrieg 
her richten, werden Sie finden, daß dort manches 
ist, was — jedenfalls nach meiner Auffassung — 
für unsere Zwecke vorbildlich sein kann. Nicht die 
Zahl der Ministerien entscheidet, sondern die Art 
ihrer Organisation, Aufgabenstellung und Koordi-
nierung. Das braucht nichts zu sein, das unter der 
Gesamtbetrachtung der Verwaltung auch nur einen 
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Pfennig mehr kostet, wenn Sie nicht gerade das 
Ministergehalt isoliert sehen wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. - Abg. Dr. 
Gülich: Aber w i r haben überflüssige Mi

-

nister!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Be-
ratung über diese beiden Anträge. 

Meine Damen und Herren, vorgesehen ist die 
Überweisung an den Ausschuß für Angelegenhei-
ten der inneren Verwaltung - federführend - 
und zur Mitberatung an den  Haushaltsausschuß 
und an den Ausschuß für Kommunalpolitik. Wer 
diesen Überweisungen zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Es ist 
so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesord-
nung. Ich berufe die nächste Sitzung des Bundes-
tages ein auf den 10. November, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 12 Uhr.) 

Berichtigung zum Stenographischen Bericht der 
108. Sitzung: 

In der Liste der beurlaubten Abgeordneten - 
Seite 5926 - ist unter „a) Beurlaubungen" nach

-

zutragen: 

Dr. Dr. h. c. Prinz zu Löwenstein beurlaubt 
26. Oktober. 

Anlage 1 
Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete 	beurlaubt bis einschließlich 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 23. November 
Raestrup 19. November 
Frehsee 15. November 
Kühn (Bonn) 15. November 
Matthes 15. November 
Dr. Miessner 15. November 
Dr. Starke 15. November 
Welke 15. November 
Dr. Atzenroth 12. November 
Bals 12. November 
Dr. Brönner 12. November 
Dr. Elbrächter 12. November 
Hc )gen 12. November 
Illerhaus 12. November 
Regling 12. November 
Albers 5. November 
Bock 5. November 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth 5. November 
Dr. Bucerius 31. Oktober 
Gibbert 30. Oktober 
Griem 30. Oktober 
Dr. Baade 29. Oktober 
Frau Döhring 29. Oktober 
Dr. Greve 29. Oktober 
Jahn (Frankfurt) 29. Oktober 
Dr. Köhler 29. Oktober 
Kurlbaum 29. Oktober 
Neuburger 29. Oktober 
Rehs 29. Oktober 
Frau Rösch 29. Oktober 
Frau Dr. Schwarzhaupt 29. Oktober 
Wehr 29. Oktober 
Altmaier 28. Oktober 
Dr. Becker (Hersfeld) 28. Oktober 
Birkelbach 28. Oktober 
Fürst von Bismarck 28. Oktober 
Dr. Blank (Oberhausen) 28. Oktober 
Dr. Bucher 28. Oktober 
Böhm (Düsseldorf) 28. Oktober 
Dr. Czermak 28. Oktober 
Dr. Deist 28. Oktober 
Dr. Drechsel 28. Oktober 
Dr. Eckhardt 28. Oktober 
Erler 28. Oktober 
Even 28. Oktober 
Feldmann 28. Oktober 
Gräfin Finckenstein 28. Oktober 
Dr. Furler 28. Oktober 
Gems 28. Oktober 
Dr. Dollinger 28. Oktober 

Glüsing 28. Oktober 
Graaff (Elze) 28. Oktober 
Haasler 28. Oktober 
Dr. Hammer 28. Oktober 
Hansen (Köln) 28. Oktober 
Dr. Graf Henckel 28. Oktober 
Dr. Hellwig 28. Oktober 
Höcherl 28. Oktober 
Höfler 28. Oktober 
Dr. Horlacher 28. Oktober 
Jacobi 28. Oktober 
Dr. Jentzsch 28. Oktober 
Kalbitzer 28. Oktober 
Frau Kalinke 28. Oktober 
Kiesinger 28. Oktober 
Dr. Kopf 28. Oktober 
Dr. Kreyssig 28. Oktober 
Dr. Leiske 28. Oktober 
Lemmer 28. Oktober 
Lenz (Brühl) 28. Oktober 
Dr. Lenz (Godesberg) 28. Oktober 
Dr. Leverkuehn 28. Oktober 
Dr. Löhr 28. Oktober 
Dr. Luchtenberg 28. Oktober 
Lücker (München) 28. Oktober 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders 28. Oktober 
Dr. Lütkens 28. Oktober 
Dr. Maier (Stuttgart) 28. Oktober 
Marx 28. Oktober 
Frau Meyer-Laule 28. Oktober 
Dr. Mommer 28. Oktober 
Dr. Oesterle 28. Oktober 
011enhauer 28. Oktober 
Paul 28. Oktober 
Pelster 28. Oktober 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 28. Oktober 
Dr. Dr. h. c.  Pünder 28. Oktober 
Dr. Reif 28. Oktober 
Frau Dr. Rehling 28. Oktober 
Sabaß 28. Oktober 
Dr. Schild (Düsseldorf) 28. Oktober 
Dr. Schmid (Frankfurt) 28. Oktober 
Dr. Schöne 28. Oktober 
Frau Schroeder (Berlin) 28. Oktober 
Schütz 28. Oktober 
Graf von Spreti 28. Oktober 
Sträter 28. Oktober 
Struve 28. Oktober 
Trittelvitz 28. Oktober 
Unertl 28. Oktober 
Dr. Wahl 28. Oktober 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) 28. Oktober 
Wehner 28. Oktober 
Frau Welter (Aachen) 28. Oktober 



6000 	2. Deutscher Bundestag — 110. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Oktober 1955 

Anlage 2 	 Drucksache 1730 
(Vgl. S. 5975 C) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Arbeit (27. Ausschuß) über den 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen 
Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 
1. Juli 1949 über die Anwendung der Grundsätze 
des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kol-
lektivverhandlungen (Drucksache 1368) 
Berichterstatter: Abgeordneter Scheppmann 

Der in der Drucksache 1368 vorliegende Gesetz

-

entwurf betrifft die Ratifikation des Übereinkom

-

mens Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion in Genf. Das Übereinkommen hat die Anwen-
dung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 
des Rechtes zu Kollektivverhandlungen zum 
Gegenstand. Es soll wichtige Grundsätze des Ver-
einigungsrechtes im Verhältnis von Arbeitgebern 
zu Arbeitnehmern sichern. 

Der Artikel 1 des Übereinkommens behandelt 
den persönlichen Schutz der organisierten Arbeit-
nehmer gegen unterschiedliche Behandlung. Da-
nach darf die Beschäftigung eines Arbeitnehmers 
nicht davon abhängig gemacht werden, daß der 
betreffende Arbeitnehmer keiner Gewerkschaft 
angehört oder aus ihr austritt. Weiter soll der 
Arbeitnehmer davor gesichert werden, daß er ent-
lassen oder sonst benachteiligt wird, weil er einer 
Gewerkschaft angehört oder sich außerhalb der 
Arbeitszeit gewerkschaftlich betätigt. 

Der Artikel 2 betrifft den Schutz der Organisa-
tionen sowohl der Arbeitnehmer als auch der 
Arbeitgeber gegen eine Einmischung von der ande-
ren Seite. Durch diese Vorschrift soll  vor allem 
verhindert werden, daß sich sogenannte gelbe, d. 
h. von der Arbeitgeberseite abhängige Gewerk-
schaften bilden. Das geht deutlich aus der betref-
fenden Bestimmung des Übereinkommens hervor, 
in der es heißt, daß als Einmischung von der ande-
ren Seite die Schaffung abhängiger Arbeitnehmer-
organisationen oder die Unterstützung bestehender 
Arbeitnehmerorganisationen vor allen Dingen 
durch Geldmittel gilt. 

Das sind die wesentlichsten Grundsätze, denen, 
wenn heute das Ratifikationsgesetz verabschiedet 
wird, innerstaatliche Geltung verliehen werden 
soll. 

Eine Ratifikation dieser Grundsätze ist dann 
möglich, wenn sie sich mit dem bestehenden deut-
schen Rechtszustand decken. Die Prüfung dieser 
Frage hat längere Zeit die Regierungsstellen be-
schäftigt. 

Was zunächst die Grundsätze des Übereinkom-
mens anbetrifft, das den Arbeitnehmer davor 
schützen soll, daß er nicht wegen seiner gewerk-
schaftlichen Zugehörigkeit benachteiligt wird, so 
ist wohl von Anfang an kaum ein Zweifel darüber 
aufgetaucht,  daß unser Rechtszustand ausreichend 
ist, um das Übereinkommen Nr. 98 zu ratifizieren. 
Vor allem haben nach § 51 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes Arbeitgeber und Betriebsrat darüber 
zu wachen, daß jede unterschiedliche Behandlung 
von Persosnen wegen ihrer gewerkschaftlichen Be-
tätigung oder Einstellung unterbleibt. Außerdem 
würde nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Grund-
sätzen ein Verstoß gegen die guten Sitten ange-
nommen werden müssen, wenn z. B. ein Arbeit-
nehmer wegen seiner gewerkschaftlichen Zugehö-
rigkeit entlassen würde. 

Was das Verbot der Einmischung von der ande-
ren Seite anbetrifft, so liegen die Dinge hinsicht-
lich einer Ratifikation etwas schwieriger. Beson-
dere Vorschriften, welche die Bildung von gelben 
Gewerkschaften ausschließen oder vielleicht sogar 
die Unterstützung von Arbeitnehmerorganisatio-
nen durch Arbeitgeber unter Strafe stellen, sind in 
unserer Rechtsordnung nicht enthalten. Ein wirk-
samer Schutz gegen die von dem Übereinkommen 
Nr. 98 behandelte Einmischung von der anderen 
Seite liegt jedoch nach unserem arbeitsrechtlichen 
System darin, daß im Falle derartiger Einmischun-
gen den betreffenden Verbänden die Tariffähig-
keit aberkannt und ihnen damit die Möglichkeit 
genommen wird, sich auf dem Gebiet der Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen über Tarifverträge 
zu betätigen. 

Ob die Aberkennung der Tariffähigkeit als 
Grundlage für die Ratifikation des Übereinkom-
awns Nr. 98 ausreichend ist, war deshalb streitig 
gewesen, weil in der deutschen Übersetzung des 

Übereinkommens die Worte: ausreichender Schutz 
vor Einmischungen „zu gewähren ist" enthalten 
waren. Man hatte geglaubt, daraus folgern zu müs

-

sen, daß die Aberkennung der Tariffähigkeit allein 
nicht ausreichend sei, sondern der Staat darüber 
hinaus für besondere Schutzvorschriften gegen 
Einmischung zu sorgen hätte. 

Der Ausschuß für Arbeit hat sich nun sehr ein-
gehend mit der Frage einer möglichen Ratifikation 
des Übereinkommens beschäftigt; mehrfach haben 
Besprechungen mit Sachverständigen und den zu-
ständigen Stellen über die Auslegung des Über-
einkommens stattgefunden. Dabei hat sich die 
Überzeugung durchgesetzt,  daß die deutsche Über-
setzung in diesen Worten „zu gewähren ist" im 
Vergleich zu dem authentischen englischen und 
französischen Text ungenau ist. Richtiger müßte es 
in der Übersetzung heißen „sollen gebührenden 
Schutz genießen". Von dieser Grundlage ausgehend 
wird es auch nach nunmehr übereinstimmender 
Auffassung der Sachverständigen keiner besonde-
ren Vorschrift mehr über das Verbot der Ein-
mischung bedürfen, um das Übereinkommen Nr. 98 
zu ratifizieren. Der Ausschuß für Arbeit hat des-
halb auch in seiner Sitzung vom 14. September. 
1955 einstimmig beschlossen, die Annahme des 
Ratifikationsgesetzes durch das Plenum zu emp-
fehlen. 

Bonn, den 29. September 1955 

Scheppmann 
Berichterstatter 

Anlage 3 	 zu Drucksache 1784 
(Vgl. S. 5976 A) 

Schriftlicher Bericht 

des Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) über den 
Entwurf einer Dritten Ergänzung (gemäß § 11 
RWB) zum Entwurf eines Gesetzes über die Fest-
stellung des Bundeshaushaltsplans für das Rech-
nungsjahr 1955 (Drucksache 1683). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Vogel 

Mit dem Entwurf einer Dritten Ergänzung zum 
Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955, 
der Ihnen in der Drucksache 1683 vorliegt und 
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über den ich Ihnen namens des Haushaltsausschus-
ses zu berichten habe, hatte die Bundesregierung 
beabsichtigt, eine Lücke im Regierungsentwurf des 
Einzelplans 05 (Auswärtiges Amt) des Bundeshaus-
halts 1955 zu schließen. Der Regierungsentwurf 
enthielt nämlich im Abschnitt Personalausgaben 
des Haushaltskapitels 05 01, Haushalt des Auswär-
tigen Amts, noch keinen Stellenplan und für die 
einzelnen Titel des Abschnitts Personalausgaben 
nur Pauschalbeträge, da bei Aufstellung des Plan-
entwurfs ein vom Bundesbeauftragten für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung angefordertes 
Gutachten über die Organisation und den Kräfte-
bedarf des Auswärtigen Amtes noch nicht vorlag. 
Über dieses Gutachten, das Ende Dezember 1954 
eingegangen ist, waren längere Verhandlungen 
zwischen den beteiligten Ressorts notwendig. Mit 
dem Ihnen als Drucksache 1683 vorliegenden Ent-
wurf einer Dritten Ergänzung zum Bundeshaus-
halt 1955 hat die Bundesregierung nach Abschluß 
dieser Verhandlungen den gesetzgebenden Körper-
schaften einen Vorschlag für den Stellenplan und 
für die Bemessung der Personalausgaben beim 
Auswärtigen Amt für das Rechnungsjahr 1955 vor-
gelegt. Die Vorlage ist dem Bundesrat am 2. Juni 
1955, dem Bundestag am 16. September 1955 zu-
gegangen. Damit der Haushaltsausschuß bei Be-
ratung des Entwurfs zum Haushalt des Auswärti-
gen Amts für 1955 über vollständiges Material ver-
fügte, hatte ihm der Bundesfinanzminister im Mai 
dieses Jahres den Inhalt der auf dem verfassungs-
mäßigen Wege den gesetzgebenden Körperschaften 
zuzuleitenden Dritten Ergänzung zum Haushalt 
1955 zu informatorischen Zwecken zu-
gehen lassen. Da der Haushaltsausschuß seine 
Arbeit am Bundeshaushalt 1955 beschleunigt zum 
Abschluß bringen mußte und nicht warten konnte, 
bis die Dritte Ergänzung auf dem für die Gesetz-
gebung vorgeschriebenen formellen Wege an den 
Bundestag gelangt, hatte der Haushaltsausschuß 
sich noch im Mai 1955 mit dem materiellen Inhalt 
der Ergänzungsvorlage befaßt und auf Grund von 
Initiativanträgen sachlich zum Inhalt dieser Vor-
lage Beschluß gefaßt. Das Plenum des Bundestages 
ist bei Verabschiedung des Bundeshaushalts 1955 
den Anträgen des Haushaltsausschusses gefolgt, so 
daß damit sachlich die Ergänzungsvorlage vom 
Bundestag bereits erledigt worden ist. 

Von der sachlichen Seite gesehen hätte die Bun-
desregierung nunmehr davon absehen können, den 
Entwurf der Dritten Ergänzung noch dem Bundes-
tag zur Beschlußfassung zuzuleiten. Sie hat dies 
lediglich aus dem Grunde getan, weil sie einerseits 
geglaubt hat, die Stellungnahme des Bundesrates zu 
dieser Ergänzungsvorlage dem Bundestag nicht 
vorenthalten zu können, und weil sie andererseits 
keinen anderen formal einwandfreien Weg ge-
sehen hat, den Beschluß des Bundesrates und ihre 
Stellungnahme hierzu dem Bundestag zur Kennt-
nis zu bringen. 

Der Bundesrat hatte zwar von einer sachlichen 
Stellungnahme zu der Ergänzungsvorlage abge-
sehen, da diese schon unmittelbar dem Bundestag 
zugeleitet worden sei und dem Haushaltsausschuß 
des Bundestages für seine Beratung und Beschluß-
fassung am 20. Mai 1955 als Unterlage gedient 
habe. Er hat aber in seinem Beschluß feststellen zu 
müssen geglaubt, daß die Bundesregierung den in 
Art. 76 Abs. 2 GG vorgeschriebenen Weg der Ge-
setzgebung nicht eingehalten habe. Die Bundes-
regierung hat in ihrer Stellungnahme zu dem Be-
schluß des Bundesrates ausgeführt, daß der Dritte 

Ergänzungsentwurf dem Herrn Vorsitzenden des 
Haushaltsausschusses lediglich zur I n f or ma t  i  o n 
des Haushaltsausschusses übersandt worden ist mit 
dem ausdrücklichen Bemerken, daß sie dem Bun-
desrat und dann dem Bundestag in der vorgeschrie-
benen formellen Weise vorgelegt werden solle, was 
inzwischen auch geschehen ist. Sie hat hierin einen 
Verstoß gegen Art. 76 Abs. 2 GG nicht gesehen, da 
Art. 76 nur den Weg der Gesetzesvorlagen vor-
schreibt, der Dritte Ergänzungsentwurf dem Haus-
haltsausschuß aber nicht als Gesetzesvorlage,  son-
dern nur zur informatorischen Unterrichtung zuge-
leitet worden ist. 

Da, wie ich schon erwähnt habe, der Haushalts-
ausschuß auf Grund von Initiativanträgen aus sei-
ner Mitte zu den Anforderungen und Vorschlägen 
der dem Bundestag nunmehr formell übermittel-
ten Ergänzungsvorlage sachlich Beschluß gefaßt hat 
und seine Beschlüsse vom Plenum in den Entwurf 
des Haushaltsplans 1955 bereits eingearbeitet sind, 
schlägt Ihnen der Haushaltsausschuß mit seinem 
Antrag — Drucksache 1784 — vor, den Dritten Er-
gänzungsentwurf — Drucksache 1683 — als durch 
die Beschlußfassung zum Haushaltsgesetz 1955 er-
ledigt abzulehnen. 

Namens des Haushaltsausschusses bitte ich, die-
sem Antrag zu entsprechen. 

Bonn, den 26. Oktober 1955 

Dr. Vogel 
Berichterstatter 

Anlage 4 	 Umdruck 490 
(Vgl. S. 5988 C ff.) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur Be-
ratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU 
betreffend Vereinfachung der Verwaltung (Druck-
sache 1383 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag — Drucksache 1383 [neu] — wie folgt 
zu ergänzen: 

Der Ausschuß hat bei seinen Arbeiten u. a. 
von folgenden Richtlinien auszugehen: 

1. Überflüssige Bundesministerien sind noch 
innerhalb des Rechnungsjahres 1955 abzu-
bauen. 

2. Aufgaben, die zur Zeit in mehreren Bundes-
ministerien oder Bundesbehörden nebenein-
ander durchgeführt werden, sind durch eine 
einzige Dienststelle zu erledigen. 

3. Die vorhandenen Bundesoberbehörden sind 
in ihrer Zahl zu verringern oder zusammen-
zulegen. Jede Bundesoberbehörde darf der 
alleinigen Kontrolle nur jeweils eines Bun-
desministeriums unterliegen. 

4. Bei Aufgaben, die Bund und Länder auf 
Grund der Gesetzgebung oder auf Grund 
von Verwaltungsvereinbarungen gemeinsam 
durchzuführen haben, sollen soweit wie 
möglich diese Aufgaben künftighin nicht nur 
teilweise, sondern in vollem Umfange dem 
Bund oder den Ländern allein zur Durch-
führung übertragen werden. 
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5. Unnötige oder nach dem Grundgesetz dem 
Bund nicht zustehende Aufgaben sind ab-
zubauen, so z. B. 
a) ist die Sicherungsgruppe des Bundeskri-

minalamtes aufzulösen, 
b) sind die  Paß-,  Devisen- und Zollkontrol-

len, insbesondere an den Grenzen, zu be-
seitigen oder zu vereinfachen. 

6. Unter Anerkennung des Grundsatzes, daß 
das Steueraufkommen zwischen Bund und 
Ländern aufzuteilen ist, ist eine ungeteilte 
Finanzverwaltung zu schaffen. 

7. a) Auf dem Gebiete der Gesetzgebung ist 
eine bessere Übereinstimmung zwischen 
dem Bund und den Ländern herbeizu-
führen, 

b) für eine gleichmäßige Auslegung und 
Anwendung der Bundesgesetze durch die 
nachgeordneten Behörden ist zu sorgen. 

8. Eine unmittelbare Beteiligung des Bundes-
rechnungshofes bei der Aufstellung der Bun-
deshaushaltspläne ist festzulegen. 

9. Für den Haushalt des Bundes und der Län-
der sind ein einheitliches Haushaltsschema 
und einheitliche Eingliederungsbestimmun-
gen auszuarbeiten. 

10. Die Verwaltungsarbeit ist durch eine Büro-
reform zu rationalisieren. 

Bonn, den 26. Oktober 1955 

Ollenhauer und Fraktion 
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